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Bekanntmachung 
der Neufassung der Verordnung über die Vergabe 
von Studienplätzen und die Durchführung eines 
Feststellungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen 

(Vergabeverordnung NW - Vergabe"O NW) 
Vom 11. März 1992 

Aufgrund des Artikels 11 der Dreizehnten Verordnung 
zur Änderung der Vergabeverordnung NW vom 27. No­
vember 1991 (GV. NW. S. 520) wird nachstehend die Ver­
ordnung über die Vergabe von Studienplätzen und die 
Durchführung eines Feststellungsverfahrens in Nord­
rhein-Westfalen (Vergabeverordnung NW - VergabeVO 
NW) neu bekanntgemacht. Die nachstehende Fassung gilt 
erstmals für die Vergabe von Studienplätzen für das Som­
mersemester 1992. 

Düsseldorf, den 11. März 1992 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 
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über die Vergabe von Studienplätzen und die 
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Nordrhein~Westfalen (Vergabeverordnung NW­
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Erster Teil: 

Vergabe von Studienplätzen 

I. 

Allgemeines 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Ersten Teils regeln die Ver­
gabe von Studienplätzen des ersten Fachsemesters an 
deutsche Studienanfänger in den Studiengängen, die in 
das Verfahren der Zentralstelle für die Vergabe von Stu­
dienplätzen (Zentralstelle) einbezogen sind. Diese Stu-

Anlage 1 diengänge sind in der Anlage 1 aufgeführt. Sie gliedern 
sich in _ 

Studiengänge des Verteilungsverfahrens, 
Studiengänge des allgemeinen Auswahlverfahrens und 
Studiengänge des besonderen Auswahlverfahrens. 

(2) Soweit die Zentralstelle besondere zentrale oder ge­
meinsame Verteilungs- oder Auswahlverfahren für Stu­
diengänge an wissenschaftlichen Hochschulen einzelner 
oder mehrerer Länder durchführt oder ein Studiengang 
nach § 33 a Abs. 1 Satz 2 Hochschulrahmengesetz in das 
Verfahren der Zentralstelle einbezogen worden ist, wer­
den die Studienplätze dieser Studiengänge zusammen mit 
den Studienplätzen der im Absatz 1 genannten Studien­
gänge in einem Verfahren nach dieser Verordnung verge­
ben. 

(3) Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europä­
ischen Gemeinschaft werden nach den für Deutsche gel­
tenden Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt. Sie 
werden nicht im Rahmen der Quoten nach § 7 Abs. 2 
Satz 2. § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
zugelassen. Dies gilt nicht für Bewerber, die aufgrund von 
zwischenstaatlichen Abkommen oder von Vereinbarungen 
zwischen Hochschulen zugelassen werden; für sie gilt § 45. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist 

Studienanfänger 
ein Bewerber, der in dem Studiengang, für den er die Zu­
lassung beantragt, oder in einem gleichnamigen Studien­
gang noch nicht an einer Hochschule auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben ist oder ein­
geschrieben war; erfolgte die Einschreibung für einen 
Teilstudienplatz, gilt der Bewerber für diesen Studiengang 
als Studienanfänger; Bewerber, die in dem gewählten oder 
in einem gleichnamigen Studiengang bereits an einer 
Hochschule auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch­
land eingeschrieben waren, können ihre Zulassung für 
diesen Studiengang sowohl als Studienanfänger als auch 
nach Maßgabe der Vorschriften für die Zulassung zu hö­
heren Fachsemestern beantragen, 

Vergabeverfahren 
die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester oder 
Wintersemester) bezogene Vergabe von StUdienplätzen, 

Hauptantrag 
der Zulassungsantrag für den an erster Stelle genannten 
Studiengang, 

Hilfsantrag 
der Zulassungsantrag für den an zweiter oder dritter Stel­
le genannten Studiengang, 

Studienort 
eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule, 

Durchschnittsnote 
die Gesamtnote oder Durchschnittsnote, 

Teilstudienplatz 
ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den ersten 
Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Weiter­
studium im Geltungsbereich des Staatsvertrages nicht ge­
währleistet ist, 

deutsche HOChschulzugangSberechtigung 
eine im Geltungsbereich des Staatsvertrages oder an ei­
ner deutschen Auslandsschule erworbene Hochschulzu­
gangsberechtigung. 

§3 
Frist und Form der Anträge 

(1) Der Zulassungsantrag muß 
für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlußfristen). 

(2) Anträge, die der Bewerber nach dieser Verordnung 
ergänzend zum Zulassungsantrag stellen kann, sind mit 
dem Zulassungsantrag zu stellen. 

(3) Stellt ein Bewerber mehrere Zulassungsanträge, 
wird nur über den letzten fristgereCht eingegangenen Zu­
lassungsantrag entschieden. 

(4) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulassungs­
antrags und der Anträge nach Absatz 2. Sie bestimmt 
auch die Unterlagen, die den Anträgen mindestens beizu­
fügen sind, sowie deren Form. Sie ist nicht verpflichtet, 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. 

(5) Bewerber, die die Bewerbungsfristen versäumen 
oder den Antrag nicht formgerecht mit den erforderlichen 
Unterlagen stellen, sind vom Vergabeverfahren ausge­
schlossen. Die Zentralstelle kann nachträglich eingereich­
te Unterlagen von Bewerbern, deren Zulassungsantrag 
fristgerecht auf dem dafür von der Zentralstelle vorgese­
henen Vordruck gestellt und unterschrieben ist sowie ei­
nen Studiengangwunsch enthält, 
für das Sommersemester spätestens bis zum 15. Februar, 
für das Wintersemester spätestens bis zum 15. August 
(Ausschlußfristen) 
berücksichtigen, solange der Verfahrensablauf dies noch 
zuläßt. Dasselbe gilt für die Versicherungen an Eides Statt 
des Bewerbers über Studienzeiten und ein abgeschlosse­
nes Studium nach § 4. 

§4 
Besondere Erklärungspflichten 

Wer sich für einen Studiengang des allgemeinen oder 
des besonderen Auswahlverfahrens bewirbt, hat an Eides 
Statt zu versichern, ob er bereits 

1. an einer Hochschule im Geltungsbereich des Staatsver­
trages ein Studium abgeschlossen hat oder nach dem 
30. September 1974 als Student eingeschrieben war, ge­
gebenenfallls, für welche Zeit er eingeschrieben war 
und ob und wann er den Studiengang gewechselt hat, 
oder 

2. an einer Hochschule in den in Artikel lAbs. 1 des 
Einigungsvertrages genannten Ländern und in dem 
Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, nach dem 30. Septem­
ber 1991 ein Studium abgeschlossen hat oder nach dem 
31. März 1991 als Student eingeschrieben war, gege­
benenfalls, für welche Zeit er eingeschrieben war. 

§5 
Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

Im Zulassungsbescheid bestimmt die Zentralstelle ei­
nen Termin, bis zu dem der Bewerber gegenüber der im 
Zulassungsbescheid genannten Hochschule zu erklären 
hat, ob er den Studienplatz annimmt. Liegt die Erklärung 
bis zu diesem Termin der Hochschule nicht vor, wird der 
Zulassungsbescheid unwirksam. Lehnt die Hochschule ei­
ne Einschreibung des Bewerbers ab, weil die übrigen Vor­
aussetzungen für die Aufnahme als Student nicht vorlie­
gen, wird der Zulassungsbescheid ebenfalls unwirksam. 

11. 
Vert~i1ungsverfahren 

§6 
Zulassungsantrag 

Der Bewerber hat im Zulassungsantrag einen Studien­
gang und die gewünschten Studienorte in einer Reihenfol­
ge anzugeben. 
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§7 
Ablauf des Verfahrens 

(1) Im Verteilungsverfahren erhält jeder Bewerber ei­
nen Studienplatz. Zunächst werden die verfügbaren Stu­
dienplätze entsprechend den Studienortwünschen an die 
Bewerber verteilt (erste Verfahrensstufe). Bewerber, die 
in der ersten Verfahrensstufe nicht zugelassen werden 
können, erhalten entsprechend ihren Studienortwünschen 
in einer zweiten Verfahrensstufe einen Studienplatz. 

(2) Für das Verteilungsverfahren gelten ausländische 
Studienanfänger mit einer deutschen Hochschulzugangs­
berechtigung als deutsche Studienanfänger. Für die Zu­
lassung von Ausländern ohne deutsche Hochschulzu­
gangsberechtigung durch die Hochschulen sind vor der 
Durchführung der ersten Verfahrensstufe je Studienort 6 
vom Hundert der festgesetzten Zulassungszahlen vorzu­
behalten. 

(3) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 mit, welche Bewerber sie einge­
schrieben und über welche Einschreibanträge sie noch 
nicht entschieden haben. Spätestens zum Beginn der 
Nachrückverfahren eines Auswahlverfahrens teilen sie 
mit, wie viele Studienplätze im Rahmen der Quoten für 
Ausländer endgültig besetzt worden sind. 

(4) Die Zentralstelle kann durch eine Überbuchung der 
Zulassungszahlen berücksichtigen, daß Studienplätze vor­
aussichtlich nicht angenommen werden. 

§B 
Verteilung 

(1) Können an einem Studienort nicht alle Bewerber zu­
gelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle 
im Zulassungsantrag genannt haben, wird über die Zulas­
sung an diesem Studienort in der nachstehenden Rangfol­
ge entschieden: 

1. nachgewiesene Eigenschaft als Schwerbehinderter im 
Sinne des Schwerbehindertengesetzes vom 16. Juni 
1953 (BGBl. I S. 389)·) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. Hauptwohnung des Bewerbers mit seinem Ehegatten 
oder seinen Kindern in den dem Studienort zugeordne­
ten Kreisen und kreisfreien Städten, 

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Ab­
satz 3 oder Benennung durch die Hochschule nach Ab­
satz 4, 

4. Hauptwohnung des Bewerbers bei seinen Eltern in den 
dem Studienort zugeordneten Kreisen und kreisfreien 
Städten, 

5. keiner der vorgenannten Gründe. 

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu 
Anlage 2 den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 2. 

(2) Haben mehrere Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 den 
gleichen Rang, entscheidet das Los. 

(3) Die Bewerber können für den im Zulassungsantrag 
an erster Stelle genannten Studienort einen Antrag auf 
bevorzugte Berücksichtigung stellen. Dem Antrag soll nur 
stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem ande­
ren Studienort unter Anlegung eines strengen Maßstabs 
mit erheblichen Nachteilen verbunden wäre. Hierbei kom­
men insbesondere gesundheitliche, besondere familiäre 
oder wirtschaftliche Umstände des Bewerbers sowie wis­
senschaftliche Gründe in Betracht. 

(4) Zur Erprobung können für die Vergabeverfahren 
zum Wintersemester 1992/93 bis einschließlich Sommer­
semester 1994 Bewerber für den im Zulassungsantrag an 
erster Stelle genannten Studienort eine Bescheinigung 
der Hochschule vorlegen, durch die sie für das Studium 
des gewünschten Studiengangs an dieser Hochschule für 
das Semester, auf das sich das Vergabeverfahren bezieht, 
benannt werden. Die Hochschulen sind berechtigt, für bis 
zu 15 vom Hundert der für einen Studiengang ausgewie­
senen Studienplätze Bewerber zu benennen, die aus fach-

") Bekanntmachung der Neufassung des SChwerbehindertengesetzes vom 26. 
August 1966 (BGBI. I 8.1421) 

wissenschaftlichen oder aus Gründen der fachlichen Aus­
richtung für das Studium an dieser Hochschule besonders 
geeignet sind, wenn sie vor einem Wintersemester bis zum 
1. Februar oder vor einem Sommersemester bis zum 
1. September des Vorjahres erklären, sich an diesem Ver­
fahren zu beteiligen; bis zu diesem Zeitpunkt sind zu­
gleich die Auswahlmaßstäbe und die Verfahrensweise bei 
der Auswahl amtlich bekanntzugeben. Die Benennung 
durch eine bestimmte Hochschule für einen bestimmten 
Studiengang ist jeweils für ein Wintersemester bis zum 
15. Mai und für ein Sommersemester bis zum 15. Novem­
ber (Ausschlußfristen) bei der Zentralstelle zu beantragen. 
Jeder Bewerber kann für ein Vergabeverfahren nur einen 
Antrag stellen. Die Zentralstelle leitet die Anträge den 
Hochschulen zu, die darüber entscheiden und den Bewer­
bern die Entscheidung vor einem Wintersemester bis zum 
1. Juli und vor einem Sommersemester bis zum 1. Januar 
mitteilen. • 

(5) Die Rangfolge der Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 wird nach dem Grad der Ortsgebundenheit be­
stimmt. 

(6) Kann der Bewerber keinen Studienplatz an den von 
ihm genannten Studienorten erhalten, wird ihm ein Stu­
dienplatz an einem anderen Studienort angeboten. 

III. 

Allgemeines Auswahlverfahren 

§9 
Zulassungsantrag 

(1) Der Bewerber muß zum Zeitpunkt der Antragstel­
·lung die Hochschulzugangsberechtigung für den gewähl­
ten Studiengang besitzen. Legt der Bewerber mehrere 
Hochschulzugangsberechtigungen vor, soll er für jeden 
gewählten Studiengang die Hochschulzugangsberechti­
gung bezeichnen, auf die er den Zulassungsantrag stützt. 
Fehlt eine derartige Bezeichnung, wird dem Zulassung~­
antrag die zuerst erworbene HochschulzugangsberechtI­
gung zugrunde gelegt. 

(2) Der Bewerber darf in seinem Zulassungsantrag bis 
zu drei Studiengänge nennen. Soweit ein Studiengang des 
Verteilungsverfahrens in einem Hilfsantrag genannt wird, 
gilt er als Studiengang des allgemeinen Auswahlverfah­
rens. Bewerber für ein Zweitstudium dürfen nur einen 
Studiengang nennen. 

(3) Für jeden Studiengang darf der Bewerber die ge­
wünschten Studienorte in einer Reihenfolge wählen. 

§ 10 
Besonderer öffentlicher Bedarf 

Der Bundesminister der Verteidigung nennt der Zen­
tralstelle 
für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlußfristen) 
unter Angabe einer Reihenfolge die Bewerber für die Stu­
dienplätze, die für Sanitätsoffizier-Anwärter der Bundes­
wehr vorzubehalten sind. Bewerber, denen ein Studien­
platz zugewiesen wird, können nicht nach anderen Be­
stimmungen dieser Verordnung zugelassen werden. 

§11 
Ablauf des Verfahrens 

(1) Zunächst wird über die Hauptanträge entschieden 
(Hauptverfahren). Die dann noch verfügbaren St~dien: 
plätze werden in Nachrückverfahren vergeben; hIerbeI 
wird auch über die Hilfsanträge entschieden. An Nach­
fÜckverfahren nehmen alle Bewerber teil, die bis zu die­
sem Zeitpunkt noch nicht zugelassen sind. 

(2) Erfüllen die Bewerber die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung auf den einzelnen nach § 12 zu bilden­
den Ranglisten, werden sie auf allen diesen Ranglisten ge­
führt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender 
Reihenfolge berücksichtigt: 

1. bevorzugte Auswahl, 

2. besondere Hochschulzugangsberechtigung und Zweit­
studium, 
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3. Grad der Qualifikation, 

4. Wartezeit, 

5. außergewöhnliche Härte. 

(3) Die nach Absatz 2 insgesamt ausgewählten Bewer­
ber läßt die Zentralstelle nach den Vorschriften des § 8 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 zu. Abweichend von § 8 Abs. 2 ent­
scheidet bei Ranggleichheit vor Anwendung des Loses der 
Grad der Qualifikation; bei Bewerbern für ein Zweitstu­
dium gilt das Ergebnis der Abschlußprüfung des Erststu­
diums als Grad der Qualifikation. Bei der Auswahl und 
der Verteilung kann die Zentralstelle durch Überbuchung 
der Zulassungszahlen berücksichtigen, daß ausgewählte 
Bewerber, die sich in der Wahl der Studienorte beschränkt 
haben, voraussichtlich nicht verteilt werden können und 
Studienplätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(4) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 mit, welche Bewerber sie einge­
schrieben und über welche Einschreibanträge sie noch 
nicht entschieden haben. Spätestens zum Beginn der 
Nachrückverfahren teilen sie mit, wie viele Studienplätze 
im Rahmen der Quoten für Ausländer endgültig besetzt 
worden sind. Die Zentralstelle stellt nach Eingang der 
Mitteilungen der Hochschulen unverzüglich die Anzahl 
der noch verfügbaren Studienplätze fest und vergibt sie in 
Nachrückverfahren. 

(5) Fordert die ZentralsteUe bisher nicht zugelassene 
Bewerber zu einer Erklärung darüber auf, ob sie im Fall 
der Zulassung in Nachrückverfahren die Einschreibung 
für den betreffenden Studiengang beantragen werden, ist 
die Erklärung bis zu einem von der Zentralstelle zu be­
stimmenden Termin abzugeben. Erklärt sich ein Bewer­
ber innerhalb dieser Frist nicht oder erklärt er, daß er auf 
die Teilnahme an Nachrückverfahren verzichtet, nimmt er 
insoweit am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

(6) In Nachrückverfahren gelten die Absätze 2 bis 5 ent­
sprechend mit der Maßgabe, daß zunächst nur Bewerber 
berücksichtigt werden, die den Studiengang im Hauptan­
trag genannt haben. Danach noch verfügbare Studienplät­
ze werden in der sich aus den Benennungen ergebenden 
Reihenfolge an die Bewerber vergeben, die den Studien­
gang in einem Hilfsantrag genannt haben. 

§ 12 
Quoten 

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Stu­
dienort vorweg abzuziehen: 

1. für die Zulassung von Ausländern 
a) 6 vom Hundert im Studiengang Pharmazie, davon 2 

vom Hundert für Bewerber mit einer deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung, 

b) 8 vom Hundert in den übrigen Studiengängen, davon 
3 vom Hundert für Bewerber mit einer deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung, 

2. für die Zulassung von Sanitätsoffizier-Anwärtern der 
Bundeswehr 
0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie. 

Der Anteil der Ausländern mit deutscher Hochschulzu­
gangsberechtigung vorbehaltenen Studienplätze an der 
Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht größer sein als 
der Anteil dieser Bewerber an der Gesamtzahl der Bewer­
ber. 

Verfügbar gebliebene StUdienplätze werden nach Ab­
satz 3 vergeben. 

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festge­
setzten Zulassungszahlen, vermindert um die Zahl der be­
vorzugt auszuwählenderf Bewerber, vorweg abzuziehen: 

1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerber mit be­
sonderer Hochschulzugangsberechtigung, 

3. für die Auswahl der Bewerber für ein Zweitstudium 
a) 2 vom Hundert im Studiengang Pharmazie, 
b) 3 vom Hundert in den übrigen Studiengängen. 

Der Anteil der für Bewerber mit besonderer Hochschul­
zugangsberechtigung vorweg abgezogenen Studienplätze 
an der Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht größer 
sein als der Anteil dieser Bewerber an der Gesamtzahl der 
Bewerber. Für jede Quote nach Satz 1 muß mindestens ein 
Studienplatz zur Verfügung gestellt werden, wenn in der 
entsprechenden Quote mindestens ein Bewerber zu be­
rücksichtigen ist. Verfügbar gebliebene Studienplätze 
werden nach Absatz 3 vergeben. 

(3) Die verbleibenden Studienplätze werden zu 60 vom 
Hundert an Bewerber, die nach dem Grad der Qualifika­
tion ausgewählt werden, und im übrigen an Bewerber, die 
nach Wartezeit ausgewählt werden, vergeben. Die Quoten 
nach Satz 1 werden jeweils in einen Anteil für die Aus­
wahl der Bewerber mit einer Hochschulzugangsberechti­
gung aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re­
publik und aus den in Artikel lAbs. 1 des Vertrages zwi­
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut­
schen Demokratischen Republik über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - vom 31. Au­
gust 1990 genannten Ländern und dem Teil des Landes 
Berlin, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, und in 
einen Anteil für die Auswahl der übrigen Bewerber unter­
teilt. Der jeweilige Anteil an Studienplätzen für Bewerber 
mit einer Hochschulzugangsberechtigung aus der ehema­
ligen Deutschen Demokratischen Republik und aus den in 
Artikel lAbs. 1 des Einigungsvertrages genannten Län­
dern und dem Teil des Landes Berlin, in dem das Grund­
gesetz bisher nicht galt, bemißt sich nach dem Anteil die­
ser Bewerber an der Gesamtzahl derjenigen Bewerber, 
die bei der Auswahl in der jeweiligen Quote zu berück­
sichtigen sind. Für jede Quote nach Satz 2 muß minde­
stens ein Studienplatz zur Verfügung gestellt werden, 
wenn in der entsprechenden Quote mindestens ein Be­
werber zu berücksichtigen ist. Für die Bewerber, die nicht 
den Quoten nach Satz 3 unterfallen, werden bei der Aus­
wahl nach dem Grad der Qualifikation nach Maßgabe der 
§§ 15 und 16 Landesquoten gebildet. 

(4) Die Quoten nach den Absätzen 2 und 3 werden nur 
gebildet, wenn die Zahl der Bewerber, die den bet~effen­
den Studiengang im Hauptantrag genannt haben, die Zahl 
der im Rahmen dieser Quoten verfügbaren Studienplätze 
übersteigt; dies gilt entsprechend bei der Entscheidung 
über Hilfsanträge in der vom Bewerber genannten Rei­
henfolge der Studiengänge. Die Quote nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 für die Zulassung von Ausländern wird nur im 
Hauptverfahren gebildet, soweit sie nicht Bewerbern mit 
einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung vorbe­
halten ist. 

§ 13 
Bevorzugte Auswahl 

(1) Bewerber, die 

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a Abs. 1 oder 2 des 
Grundgesetzes erfüllt oder eine solche Dienstpflicht 
oder eine entsprechende Dienstleistung auf Zeit bis zur 
Dauer von drei Jahren übernommen haben, 

2. eine mindestens zweijährige Tätigkeit als Entwick­
lungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes 
vom 18. Juni 1969 (BGBI. I S. 549) in der jeweils gelten­
den Fassung geleistet oder übernommen haben, 

3. das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 
17. August 1964 (BGBl. I S. 640) in der jeweils geltenden 
Fassung geleistet oder die Verpflichtung dazu über­
nommen haben oder 

4. ein Kind unter 18 Jahren oder einen pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei Jahren 
betreut oder gepflegt haben, 

werden in dem im Hauptantrag genannten Studiengang 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bevorzugt 
ausgewählt. 

(2) Die bevorzugte Auswahl setzt voraus, daß für diesen 
Studiengang 

1. zu Beginn oder während des Dienstes des Bewerbers 
oder seiner Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 4 nicht an allen 
Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren oder 
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2. der Bewerber zu Beginn oder während seines Dienstes 
oder seiner Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 4 zugelassen 
worden war oder bei einer Bewerbung spätestens zum 
Sommersemester 1992 zugelassen worden wäre. 

(3) Der Bewerber muß die Zulassung spätestens zum 
zweiten Vergabeverfahren beantragen, das nach Beendi­
gung seines Dienstes oder seiner Tätigkeit nach Absatz 1 
Nr.4 durchgeführt wird. Ist der Dienst noch nicht beendet, 
hat der Bewerber durch Bescheinigung glaubhaft zu ma­
chen, daß er seinen Dienst bei einer Bewerbung für das 
Sommersemester bis zum 30. April oder bei einer Bewer­
bung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober beendet 
haben wird. 

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den 
bevorzugt auszuwählenden Bewerbern erforderlich, ent­
scheidet das Los. 

(5) Bewerber, die nach Artikel 23 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik bis zur Dauer von 
drei Jahren Wehrdienst oder einen entsprechenden Dienst 
in den kasernierten Einheiten des Ministeriums des Inne­
ren, in der Zivilverteidigung oder in den Baueinheiten im 
Bereich des Ministeriums für Nationale Verteidigung 
nach den Buchstaben b bis d der Bekanntmachung vom 
25. März 1982 (GBL I Nr. 12 S. 268) abgeleistet haben, wer­
den in dem im Hauptantrag genannten Studiengang be­
vorzugt ausgewählt, wenn sie zu Beginn oder während ih­
res Dienstes in den Vergabeverfahren zum Sommerseme­
ster 1990 oder zum Wintersemester 1990/91 von der Zen­
tralstelle zugelassen worden sind; Absätze 3 und 4 gelten 
entsprechend. 

(6) Bewerber, denen aufgrund einer gerichtlichen Ent­
scheidung in bezug auf ihren Zulassungsantrag für ein zu­
rückliegendes Vergabeverfahren ein Studienplatz mit 
Wirkung auf ein anderes Vergabeverfahren zuzuweisen 
ist, sind wie Bewerber zu behandeln, die vorweg bevorzugt 
auszuwählen sind. 

§14 
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

(1) Die Rangfolge der Bewerber wird durch die Durch­
schnittsnote bestimmt. Die Einzelheiten zur Ermittlung 
und zum Nachweis der Durchschnittsnote ergeben sich 

Anlage 3 aus Anlage 3. 

(2) Weist der Bewerber die Durchschnittsnote nicht 
nach, wird er hinter den letzten Bewerber eingeordnet, für 
den eine Durchschnittsnote festgestellt werden kann. 

(3) Weist der Bewerber nach, daß er aus in seiner Per­
son liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
daran gehindert war, eine bessere Durchschnittsnote zu 
erreichen, wird auf Antrag die bessere Durchschnittsnote 
berücksichtigt. 

§ 15 
Landesquoten 

(1) Für die Auswahl der Bewerber nach dem Grad der 
Qualifikation bildet die Zentralstelle Landesquoten, sofern 
in dem jeweiligen Studiengang mehr als 10 Studienplätze 
zur Verfügung stehen. 

(2) Die Quote eines Landes bemißt sich zu einem Drittel 
nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerber für 
den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu 
zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölke­
rungsanteil). Die sich danach für die Länder Berlin, Bre­
men und Hamburg ergebenden Quoten werden um 30 vom 
Hundert erhöht. Die auf die so ermittelten Landesquoten 
entfallenden Studienplätze werden in der Weise errech­
net, daß zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz zu­
geteilt wird und die verbleibenden Studienplätze nach 
dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ermittelt werden. 

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Lan­
des werden nur solche Bewerber berücksichtigt, die 

1. den betreffenden Studiengang im Hauptantrag gewählt 
haben, 

2. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehören, 
für den eine Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
oder nach Wartezeit vorzunehmen ist und 

3. eine nach Beschlüssen der Kultusministerkonferenz 
bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Landes 
zu berücksichtigende Hochschulzugangsberechtigung 
in dem betreffenden Land erworben haben. 

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die 
Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölkerung maß­
geblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluß des jewei­
ligen Vergabeverfahrens vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlicht wurde. 

§ 16 
Zurechnung zu den Landesquoten 

(1) Soweit Landesquoten gebildet sind, wird die Aus­
wahl für jede Landesquote getrennt unter den Bewerbern 
vorgenommen, die der jeweiligen Landesquote zuzurech­
nen sind. 

(2) Ein Bewerber ist der Landesquote des Landes zuzu­
rechnen, in dem er die Hochschulzugangsberechtigung er­
worben hat. Bewerber, die keiner Landesquote zugerech­
net werden können, werden entsprechend den Bevölke­
rungsanteilen durch Los einer Landesquote zugeordnet. 

(3) Sind für eine Landesquote weniger zu berücksichti­
gende Bewerber als Studienplätze vorhanden, werden die 
Studienplätze in entsprechender Anwendung des § 15 
Abs. 2 auf die übrigen Landesquoten verteilt. 

§17 
Auswahl nach Wartezeit 

(1) Die Rangfolge der Bewerber wird durch die Zahl der 
Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberech­
tigung bestimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeit­
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
bis zum Beginn des Semesters, für das die Zulassung be­
antragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis zum 
30. September eines Jahres (Sommersemester) und die 
Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des fol­
genden Jahres (Wintersemester). 

(2) Weist der Bewerber den Zeitpunkt des Erwerbs der 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nach, wird die Zahl 
der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsbe­
rechtigung nicht berücksichtigt. 

(3) Weist der Bewerber nach, daß er aus in seiner Per­
son liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
daran gehindert war, zu einem früheren Zeitpunkt die 
Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben, wird auf 
Antrag der frühere Zeitpunkt der Ermittlung der Warte­
zeit zugrunde gelegt. 

(4) Die Zahl der Halbjahre wird erhöht um 

1. eins für je sechs Monate Berufsausbildung, höchstens 
jedoch um vier Halbjahre, wenn der Bewerber damit 
vor dem Erwerb der HochsChulzugangsberechtigung ei­
nen berufsqualifizierten Abschluß außerhalb der Hoch­
schule erlangt hat; dies gilt entsprechend, wenn der Be­
werber aus den in § 13 Abs. 1 oder Abs. 5 genannten 
Gründen daran gehindert war, vor dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung einen berufsqualifizie­
renden Abschluß außerhalb der Hochschule zu erlan­
gen, 

2. eins, wenn der Bewerber nach dem Erwerb der Hoch­
schulzugangsberechtigung einen berufsqualifizieren­
den Abschluß außerhalb der Hochschule erlangt oder 
eine Berufstätigkeit von mindestens dreijähriger Dauer 
ausgeübt hat, 

3. eins, wenn der Bewerber nach dem Erwerb der Hoch­
schulzugangsberechtigung 
a) wegen der Erfüllung von Unterhaltspflichten, 
b) aus den in § 13 Abs. 1 oder Abs. 5 genannten Grün­

den, 
c) wegen Krankheit oder 
d) aus sonstigen, von ihm nicht zu vertretenden Grün-

den 
daran gehindert war, einen berufsqualifizierenden Ab­
schluß außerhalb der Hochschule zu erlangen oder eine 
Berufstätigkeit von mindestens dreijähriger Dauer 
auszuüben. 
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Der berufsqualifizierende Abschluß und die Berufstä­
tigkeit müssen spätestens innerhalb der Nachfrist nach 
§ 3 Abs. 5 Satz 2 abgeschlossen und nachgewiesen sein. 

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluß nach Absatz 4 
liegt vor bei 

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 des 
Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23. Dezember 
1981 (BGBL I S. 1692) in der jeweils geltenden Fassung 
enthalten sind, 

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staat­
lich anerkannten Berufsfachschule oder Fachschule 
oder 

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen, mitt­
leren oder gehobenen Dienst der öffentlichen Verwal­
tung. 

Ein berufsqualifizierender Abschluß mit zweijähriger 
Ausbildungsdauer vor dem Erwerb der Hochschulzu­
gangSberechtigung gilt als nachgewiesen, wenn der Be­
werber die Hochschulzugangsberechtigung an einem 
Abendgymnasium, an einem Institut zur Erlangung der 
Hochschulreife (Kolleg) oder aufgrund einer im Geltungs­
bereich des Staatsvertrages abgelegten Prüfung über die 
Befähigung zum Hochschulstudium ohne Reüezeugnis 
oder für den Hochschulzugang besonders befähigter Be­
rufstätiger erworben hat. 

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der 
Halbjahre nach dem 31. März 1976 abgezogen, in denen 
der Bewerber an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Staatsvertrages als Student eingeschrieben war. Dies 
gilt nicht für Zeiten eines Studiums in einem Studienfach, 
dessen Studium spätestens zum Wintersemester 1974/75 
aufgenommen wurde. Für die Zahl der Halbjahre nach 
dem 31. März 1991, in denen der Bewerber an einer Hoch­
schule in den in Artikel lAbs. 1 des Einigungsvertrages 
genannten Ländern und in dem Teil des Landes Berlin, in 
dem das Grundgesetz bisher nicht galt, als Student einge­
schrieben war, gilt Satz 1 entsprechend. 

(7) Er werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt. 

§ 18 
Auswahl nach Härtegesichtspunkten 

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an 
Bewerber vergeben, für die die Nichtzulassung in dem im 
Hauptantrag genannten Studiengang eine außergewöhn­
liche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Här­
te liegt vor, wenn besondere soziale oder familiäre Gründe 
in der Person des Bewerbers die sofortige Aufnahme des 
Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge der Bewer­
ber wird durch den Grad der außergewöhnlichen Härte 
bestimmt 

§ 19 
Auswahl der Bewerber mit besonderer 

Hochschulzugangsberechtigung 

(1) Hat ein Bewerber die Hochschulzugangsberechti­
gung in einem anderen noch nicht abgeschlossenen Stu­
diengang erworben und stützt er seinen Zulassungsantrag 
auf diese Berechtigung, kann er nicht im Rahmen der 
Quoten nach § 12 Abs. 3 ausgewählt werden. Die Rangfol­
ge der Bewerber wird durch die Durchschriittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung bestimmt 

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts­
note im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems aus, 
ist diese durch eine besondere Bescheinigung der Einrich­
tung nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsberech­
tigung erworben wurde. 

(3) Weist der Bewerber die Durchschnittsnote nicht 
nach, wird er hinter den letzten Bewerber eingeordnet, für 
den eine Durchschnittsnote festgestellt werden kann. 

§ 20 
Auswahl der Bewerber für ein Zweitstudium 

(1) Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 

Staatsvertrages erfolgreich abgeschlossen haben (Erst­
studium), können nicht im Rahmen der Quoten nach § 12 
Abs. 3 ausgewählt werden. Für Bewerber, die nach dem 
30. September 1991 ein Studium an einer Hochschule in 
den in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten 
Ländern und in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz bisher nicht galt, abgeschlossen haben, gilt 
Satz 1 entsprechend. 

(2) Die Rangfolge der Bewerber wird durch eine Meß­
zahl bestimmt, die aus dem Ergebnis der Abschlußprüfung 
des Erststudiums und dem Grad der Bedeutung der Grün­
de für das Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten 
zur Ermittlung der Meßzahl ergeben sich aus Anlage 4. Anlage 4 

(3) Die Bewerber werden auf der Grundlage der Fest­
stellungen der im Zulassungsantrag an erster Stelle ge­
nannten Hochschule ausgewählt. 

§ 21 
Ranggleichheit 

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der Qualifi­
kation Ranggleichheit, werden die Bewerber nach den Be­
stimmungen über die Auswahl nach Wartezeit eingeord­
net. Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleich­
heit, werden die Bewerber nach den Bestimmungen über 
die Auswahl nach dem Grad der Qualifikation eingeord­
net. 

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei 
der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wer­
den von den Bewerbern diejenigen vorrangig ausgewählt, 
die zu dem Personenkreis nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 5 ge­
hören und durch Bescheinigung glaubhaft machen, daß 
sie ihren Dienst in vollem Umfang abgeleistet haben oder 
bei einer Bewerbung für das Sommersemester spätestens 
zum 30. April und bei einer Bewerbung für das Winterse­
mester spätestens zum 31. Oktober in vollem Umfang ab­
geleistet haben werden bzw. glaubhaft machen, daß sie ei­
ne Tätigkeit nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 bis zu den genannten 
Zeitpunkten mindestens 15 Monate ausgeübt haben wer­
den; im übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

IV. 
Besonderes Auswahlverfahren 

§ 22 
Zulassungsantrag 

(1) Der Bewerber muß zum Zeitpunkt der AntragsteI­
lung die Hochschulzugangsberechtigung für den gewähl­
ten Studiengang besitzen. Legt der Bewerber mehrere 
Hochschulzugangsberechtigungen vor, soll er für jeden 
gewählten Studiengang die Hochschulzugangsberechti­
gung bezeichnen, auf die er den Zulassungsantrag stützt. 
Fehlt eine derartige Bezeichnung, wird dem Zulassungs­
antrag die zuerst erworbene Hochschulzugangsberechti­
gung zugrunde gelegt. 

(2) Der Zulassungsantrag setzt voraus, daß für den Be­
werber das Ergebnis eines Feststellungsverfahrens zum 
besonderen Auswahlverfahren vorliegt. Dies gilt nicht für 
Zulassungsanträge von bevorzugt auszuwählenden Be­
werbern und von Bewerbern für ein Zweitstudium. Be­
werber, die nachweisen, daß sie aus in ihrer Person lie­
genden, von ihnen nicht zu vertretenden Gründen an der 
Teilnahme am Feststellungsverfahren gehindert waren, 
nehmen auf Antrag abweichend von Satz 1 am Verfahren 
teil; sie sind von der Auswahl in den Quoten ausgeschlos­
sen, die eine Teilnahme am Feststellungsverfahren vor­
aussetzen. 

(3) Der Bewerber darf in seinem Zulassungsantrag bis 
zu drei Studiengänge nennen. Soweit ein Studiengang des 
Verteilungsverfahrens in einem Hilfsantrag genannt wird, 
gilt er als Studiengang des allgemeinen Auswahlverfah­
rens. Bewerber für ein Zweitstudium dürfen nur einen 
Studiengang nennen. 

(4) Für jeden Studiengang darf der Bewerber die ge­
wünschten Studienorte in einer Reihenfolge wählen. 

'''' .. 
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§ 23 

Ablauf des Verfahrens 

(1) Erfüllen die Bewerber die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung auf den einzelnen nach § 24 zu bilden­
den Ranglisten, werden sie auf allen diesen Ranglisten ge­
führt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender 
Reihenfolge berücksichtigt: 

1. bevorzugte Auswahl, 

2. besondere Hochschulzugangsberechtigung und Zweit­
studium, 

3. Grad der Qualifikation und Ergebnis des Feststellungs-
verfahrens, 

4. Ergebnis des Feststellungsverfahrens, 

5. Bewerbungssemester, 

6. außergewöhnliche Härte. 

(2) Die Zentralstelle teilt spätestens zum Zeitpunkt des 
Versands der Zulassungsbescheide zum Hauptverfahren 
den Hochschulen mit, welche Bewerber von der jeweiligen 
Hochschule zum Auswahlgespräch zu laden sind. Späte­
stens bis zum 15. Oktober oder 15. April teilen die Hoch­
schulen der Zentralstelle mit, welche von diesen Bewer­
bern sie ausgewählt haben. An Nachrückverfahren neh­
men auch die für das AuswahlgespräCh ausgelosten Be­
werber teil, soweit sie nicht bereits aufgrund des Aus­
wahl gesprächs ausgewählt worden sind. Sie können in 
Nachrückverfahren nur dann zugelassen werden, wenn 
sie im Auswahlgespräch nicht ausgewählt worden sind. 

(3) Im übrigen gelten die Vorschrüten des § 11 Abs. 1 
und Abs. 3 bis 6 entsprechend; § 11 Abs. 1 Satz 3 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, daß Zulassungen für einen 
Teilstudienplatz nicht berücksichtigt werden. 

§ 24 
Quoten 

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Stu­
dienort vorweg abzuziehen: 

1. 6 vom Hundert für die Zulassung von Ausländern, da­
von 2 vom Hundert für Bewerber mit einer deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung, 

2. für die Zulassung von Sanitätsoffizier-Anwärtern der 
Bundeswehr 
a) 1,1 vom Hundert im Studiengang Medizin, 
b) 0,3 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin, 
c) 1,8 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin. 

Der Anteil der Ausländern mit deutscher Hochschulzu­
gangsberechtigung vorbehaltenen Studienplätze an der 
Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht größer sein als 
der Anteil dieser Bewerber an der Gesamtzahl der Bewer­
ber. 

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festge­
setzten Zulassungszahlen, vermindert um die Zahl der be­
vorzugt auszuwählenden Bewerber, vorweg abzuziehen: 

1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerber mit be­
sonderer Hochschulzugangsberechtigung, 

3. 2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerber für ein 
Zweitstudium. 

Der Anteil der für Bewerber mit besonderer Hochschul­
zugangsberechtigung vorweg abgezogenen Studienplätze 
an der Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht größer 
sein als der Anteil dieser Bewerber an der Gesamtzahl der 
Bewerber. Für jede Quote nach Satz 1 muß mindestens ein 
Studienplatz zur Verfügung gestellt werden, wenn in der 
entsprechenden Quote mindestens ein Bewerber zu be­
rücksichtigen ist. 

(3) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die 
Zahl der bevorzugt auszuwählenden Bewerber, werden 

1. nach dem Grad der Qualifikation und dem Ergebnis des 
Feststellungsverfahrens, 

2. nach dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens, 

3. nach Bewerbungssemestern, 

4. nach dem Ergebnis des Auswahlgesprächs 

im Verhältnis von 45 zu 10 zu 20 zu 15 vergeben. Für die 
Quoten nach Satz 1 Nr. 1 und nach Satz 1 Nr. 3 gilt § 12 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 entsprechend. Verfügbar gebliebene 
Studienplätze nach den Absätzen 1 und 2 werden der Quo­
te nach Satz 1 Nr. 1, verfügbar gebliebene Studienplätze 
nach Satz 1 Nr.4 der Quote nach Satz 1 Nr. 3 hinzugerech­
net. Die Studienplätze nach Satz 1 Nr. 4 werden entspre­
chend den je Studienort festgesetzten Zulassungszahlen 
anteilig auf die Studienorte aufgeteilt. 

(4) Die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 für die Zulas­
sung von Ausländern, soweit sie nicht Bewerbern mit ei­
ner deutschen Hochschulzugangsberechtigung vorbehal­
ten ist, und die Quote nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 für die 
Auswahl nach dem Ergebnis des Auswahlgesprächs wer­
den nur im Hauptverfahren gebildet. 

(5) Landesquoten werden für die Auswahl nach dem 
Grad der Qualifikation und dem Ergebnis des Feststel­
lungsverfahrens gebildet. Für die Bildung der Landesquo­
ten gilt § 15 Abs. 2 bis 4 und für die Zurechnung der Be­
werber zu den einzelnen Landesquoten § 16 entsprechend. 

§25 
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

und dem Ergebnis des 
Feststellungsverfahrens 

(1) Die Rangfolge der Bewerber wird durch eine Wert­
zahl bestimmt, in die die Durchschnittsnote mit einem Ge­
wicht von 55 vom Hundert und das Ergebnis des Feststel­
lungsverfahrens mit einem Gewicht von 45 vom Hundert 
eingehen. Die Wertzahl ergibt sich aus der Summe der mit 
0,55 multiplizierten standardisierten Durchschnittsnote 
und des mit 0,45 multiplizierten standardisierten Test­
werts. Der Testwert wird nach Anlage 5 Nr. 1 bestimmt; 
die Standardisierungen erfolgen nach Anlage 5 Nr. 2. Anlage 5 

(2) Weist der Bewerber nach, daß er aus in seiner Per­
son liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
daran gehindert war, eine bessere Durchschnittsnote zu 
erreichen, wird auf Antrag die bessere Durchschnittsnote 
berücksichtigt. 

(3) Weist der Bewerber die Durchschnittsnote nicht 
nach oder liegt seine Durchschnittsnote höher als 4,1, wird 
er mit der Durchschnittsnote 4,1 berücksichtigt. 

§ 26 
Auswahl nach dem Ergebnis 
des Feststellungsverfahrens 

Die Rangfolge der Bewerber wird durch den Testwert 
nach Anlage 5 Nr.1 bestimmt. 

§ 27 
Auswahl nach Bewerbungssemestern 

(1) Die Rangfolge der Bewerber wird durch die Zahl der 
Bewerbungssemester für den beantragten oder einen 
gleichnamigen Studiengang bestimmt. Ein Bewerbungs­
semester ist das auf eine form- und fristgerechte Bewer­
bung unmittelbar folgende Semester; bei einer Bewerbung 
im Studiengang Tiermedizin für ein Wintersemester wer­
den zwei Bewerbungssemester gezählt, wenn in diesem 
Studiengang in dem darauffolgenden Sommersemester 
keine zentrale Vergabe der Studienplätze erfolgte. Gezählt 
werden nur Bewerbungen im Hauptantrag. Bei Bewer­
bern, die in dem beantragten oder einem gleichnamigen 
Studiengang zugelassen worden sind, werden Bewerbun­
gen erst nach dem der Zulassung folgenden Bewerbungs­
semester gezählt, es sei denn, die Annahme des Studien­
platzes war dem Bewerber aus schwerwiegenden Grün­
den nicht zumutbar; dies gilt entsprechend, wenn der Be­
werber vor dem Wintersemester 1980/81 hätte zugelassen 
werden können. 

(2) Bewerbungssemester nach dem 30. September 1985 
werden nicht gezählt, wenn der Bewerber an einer Hoch­
schule im Geltungsbereich des Staatsvertrages als Stu­
dent eingeschrieben war, es sei denn, er setzt ein vor dem 
30. September 1985 begonnenes Studium fort, ohne es ab­
zuschließen, oder er war im beantragten Studiengang für 
einen Teilstudienplatz eingeschrieben. Bewerbungsseme-
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ster nach dem 31. März 1991 werden auch dann nIcht ge­
zählt, wenn der Bewerber an einer Hochschule in den in 
Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Län­
dern und in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, als Stu­
dent eingeschrieben war. 

(3) Weist der Bewerber nach, daß er aus in seiner Per­
son liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
daran gehindert war, sich zu einem früheren Vergabever­
fahren zu bewerben, wird dies auf Antrag als Bewer­
bungssemester gezählt. 

(4) Die Zahl der Bewerbungssemester wird erhöht um 

1. eins für je sechs Monate Berufsausbildung, höchstens 
jedoch um vier Bewerbungssemester, wenn der Bewer­
ber damit vor dem Erwerb der Hochschulzugangsbe­
rechtigung einen berufsqualifizierenden Abschluß au­
ßerhalb der Hochschule erlangt hat; hat der Bewerber 
die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 15. Juli 
1986 erworben, setzt die Erhöhung der Bewerbungsse­
mester voraus, daß er sich unmittelbar nach dem Er­
werb der Hochschulzugangsberechtigung, im Fall des 
Erwebs der Hochschulzugangsberechtigung vor dem 
15. Juli 1980 spätestens zum Wintersemester 1980/81 für 
den beantragten Studiengang beworben hat, 

2. eins für je sechs Monate Berufsausbildung, höchstens 
jedoch um vier Bewerbungssemester , wenn der Bewer­
ber damit nach dem Erwerb der Hochschulzugangsbe­
rechtigung einen berufsqualifizierenden Abschluß au­
ßerhalb der Hochschule erlangt hat; hat der Bewerber 
die Berufsausbildung VOr dem 15. Juli 1986 abgeschlos­
sen, setzt die Erhöhung der Bewerbungssemester vor­
aus, daß er sich spätestens unmittelbar nach dem Ab­
schluß der Berufsausbildung, im Fall des Berufsab­
schlusses vor dem 15. Juli 1980 spätestens zum Winter­
semester 1980/81 für den beantragten Studiengang be­
worben hat, 

3. zwei für je 36 Monate Berufstätigkeit nach dem Erwerb 
der Hochschulzugangsberechtigung, wenn der Bewer­
ber nach einem berufsqualifizierenden Abschluß außer­
halb der Hochschule, für den nach den Nummern 1 oder 
2 eine Erhöhung der Bewerbungssemester vorgenom­
men wird, beruflich tätig gewesen ist, 

4. eins für je angefangene sechs Monate Dienst nach § 13 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Tätigkeit nach § 13 Abs. 1 Nr.4, 
höchstens jedoch um sechs Bewerbungssemester, wenn 
der Bewerber zum Personenkreis nach § 13 Abs. 1 ge­
hört, 

5. eins, wenn der Bewerber nach dem Erwerb der Hoch­
schUlzugangsberechtigung mindestens drei Jahre be­
ruflich tätig gewesen ist, es sei denn, hierfür wird eine 
Erhöhung der Bewerbungssemester nach Nummer 3 
vorgenommen. 

Der berufsqualifizierende Abschluß und die Berufstä­
tigkeit müssen spätestens innerhalb der Nachfrist nach 
§ 3 Abs_ 5 Satz 2 abgeschlossen und nachgewiesen sein. 
Hat der Bewerber während eines Dienstes nach § 13 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 oder einer Tätigkeit nach § 13 Abs. 1 Nr.4 ei­
nen berufsqualüizierenden Abschluß erlangt. wird dieser 
nicht nach Satz 1 Nr. 1 und 2 berücksichtigt; Satz 1 Nr. 3 
wird angewandt. 

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluß nach Absatz 4 
liegt vor bei 

1. Ausbildungsberufen. die in dem Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 des 
Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23. Dezember 
1981 (BGBL I S. 1692) in der jeweils geltenden Fassung 
enthalten sind, 

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staat­
lich anerkannten Berufsfachschule oder Fachschule 
oder 

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen, mitt­
leren oder gehobenen Dienst der öffentlichen Verwal­
tung. 

Ein berufsqualifizierender Abschluß mit zweijähriger 
Ausbildungsdauer vor dem Erwerb der Hochschulzu­
gangsberechtigung gilt als nachgewiesen, wenn der Be­
werber die Hochschulzugangsberechtigung an einem 

Abendgymnasium, an einem Institut zur Erlangung der 
Hochschulreife (Kolleg) oder aufgrund einer im Geltungs­
bereich des Staatsvertrages abgelegten Prüfung über die 
Befähigung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
oder für den Hochschulzugang besonders befähigter Be­
rufstätiger erworben hat. 

(6) Den Zeiten einer Berufsausbildung oder Berufstätig­
keit stehen die Zeiten gleich, in denen der Bewerber we­
gen der Erfüllung von Unterhaltspflichten, wegen Krank­
heit oder aus sonstigen von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen daran gehindert war, einen berufsqualifizieren­
den Abschluß außerhalb der Hochschule zu erlangen oder 
eine Berufstätigkeit auszuüben. Zeiten eines Dienstes 
oder einer Tätigkeit nach § 13 Abs. 1 bleiben hierbei unbe­
rücksichtigt. 

(7) Ist' der Bewerber in dem beantragten oder einem 
gleichnamigen Studiengang zugelassen worden, werden 
Erhöhungen der Bewerbungssemester nach den Absätzen 
4 bis 6, die bis zum Zeitpunkt der Zulassung vorzunehmen 
waren, nicht mehr berücksichtigt, es sei denn, die Annah­
me des Studienplatzes war dem Bewerber aus schwerwie­
genden Gründen nicht zumutbar. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Bewerber vor dem Wintersemester 1980/81 hätte 
zugelassen werden können. 

§ 28 
Auswahl nach dem Ergebnis des Auswahlgesprächs 

(1) Die Bewerber werden anhand eines vom Rektor oder 
Präsidenten mit den Mitgliedern der Auswahlkommission 
abgestimmten Bewertungsmaßstabs nach dem Maß der 
im Auswahlgespräch festgestellten Motivation und Eig­
nung für das Studium des beantragten Studiengangs und 
für den angestrebten Beruf von der Hochschule ausge­
wählt 

(2) Die Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor 
oder Präsident. 

§ 29 
Auswahl der Bewerber mit besonderer 

Hochschulzugangsberechtigung 

(1) Bei der Auswahl der Bewerber, die die Hochschulzu­
gangsberechtigung in einem anderen noch nicht abge­
schlossenen Studiengang erworben haben und den Zulas­
sungsantrag auf diese Berechtigung stützen, wird die 
Rangfolge durch eine Wertzahl bestimmt, in die die 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
und das Ergebnis des Feststellungsverfahrens eingehen 
§ 25 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts­
note im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems aus, ist 
diese durch eine besondere Bescheinigung der Einrichtung 
nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsberechtigung 
erworben wurde. 

§ 30 

Ranggleichheit 

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der Qualifi­
kation und dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens 
Ranggleichheit, werden die Bewerber nach den Bestim­
mungen über die Auswahl nach dem Ergebnis des Fest­
stellungsverfahrens eingeordnet. 

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei 
der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wer­
den von den Bewerbern diej enigen vorrangig ausgewählt, 
die zu dem Personenkreis nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 5 ge­
hören und durch Bescheinigung glaubhaft machen, daß 
sie ihren Dienst in vollem Umfang abgeleistet haben oder 
bei einer Bewerbung für das Sommersemester spätestens 
zum 30. April und bei einer Bewerbung für das Winterse­
mester spätestens zum 31. Oktober in vollem Umfang ab­
geleistet haben werden bzw. glaubhaft machen, daß sie ei­
ne Tätigkeit nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 bis zu den genannten 
Zeitpunkten mindestens 15 Monate ausgeübt haben wer­
den; im übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 
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§ 31 
Auswahlgespräch 

(1) Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlgespräch ist 
auf das Dreifache der nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr.4 verfüg­
baren Studienplätze begrenzt. Die Teilnehmer am Aus­
wahlgespräch werden unter den Bewerbern, die im 
Hauptverfahren noch nicht ausgewählt worden sind, 
durch Los bestimmt; hiervon sind ausgenommen Bewer­
ber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung, Be­
werber für ein Zweitstudium und Bewerber, die bereits für 
den beantragten Studiengang am Auswahlgespräch teil­
genommen haben, sowie Bewerber, die innerhalb der Frist 
nach § 3 Abs. 5 Satz 2 erklären, in diesem Vergabeverfah­
ren nicht an einem Auswahlgespräch teilnehmen zu wol­
len. 

(2) Bewerber, die bereits zur Teilnahme am Auswahlge­
spräch geladen worden waren, aber aus von ihnen nicht zu 
vertretenden Gründen arn Auswahlgespräch nicht teil­
nehmen konnten, werden auf Antrag vorab für die Teil­
nahme am Auswahlgespräch bestimmt. 

(3) Die Teilnehmer am Auswahlgespräch werden nach 
ihren Studienortwünschen im Zulassungsantrag entspre­
chend § 8 Abs. 1 bis 3 auf die Studienorte verteilt und von 
der jeweiligen Hochschule geladen. 

(4) Das Auswahlgespräch wird zur Vorbereitung der 
Entscheidung des Rektors oder Präsidenten der Hoch­
schule nach § 28 Abs. 2 von einer aus Hochschullehrern 
bestehenden Auswahlkommission durchgeführt. Der Rek­
tor oder Präsident der Hochschule setzt für jeden Studien­
gang eine oder mehrere Auswahlkommissionen ein und 
bestimmt jeweils mindestens zwei Hochschullehrer als 
Mitglieder; bei mehreren Auswahlkommissionen be­
stimmt er, welche Bewerber den einzelnen Auswahlkom­
missionen zugeteilt werden. Die Auswahlkommission 
führt das Auswahlgespräch mit jedem Teilnehmer als 
Einzelgespräch durch, das nicht öffentlich ist und in der 
Regel nicht weniger als 30 Minuten dauert. Der wesentli­
che Inhalt des Auswahlgesprächs wird in einer Nieder­
schrift festgehalten. 

§ 32 
Zulassung nach Auswahlgespräch 

(1) Bewerber, die nach dem Ergebnis des Auswahlge­
sprächs ausgewählt worden sind, werden von der jeweili­
gen Hochschule zugelassen. Nicht ausgewählte Bewerber 
erhalten von der Hochschule einen auf die Auswahl in der 
Quote nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr.4 beschränkten Ableh­
nungsbescheid. 

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule ei­
nen Termin,·bis zu dem der Bewerber sich einzuschreiben 
hat. Schreibt der Bewerber sich bis zu diesem Termin 
nicht ein, wird der Zulassungs bescheid unwirksam. Lehnt 
die Hochschule die Einschreibung des Bewerbers ab, weil 
die übrigen Voraussetzungen für die Aufnahme als Stu­
dent nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid eben­
falls unwirksam. 

§ 33 
Anwendung der Vorschriften 

des allgemeinen Auswahlverfahrens 

Die Vorschriften des allgemeinen Auswahlverfahrens 
über den besonderen öffentlichen Bedarf (§ 10), die bevor­
zugte Auswahl (§ 13), die Auswahl nach Härtegesichts­
punkten (§ 18) und das Zweitstudium (§ 20) gelten im be­
sonderen Auswahlverfahren entsprechend. Die bevorzug­
te Auswahl nach § 13 Abs. 1 setzt voraus, daß der Bewer­
ber von der Zentralstelle oder nach § 32 von der Hoch­
schule zugelassen worden ist; die bevorzugte Auswahl 
nach § 13 Abs. 5 setzt voraus, daß der Bewerber in den 
Vergabeverfahren zum Sommersemester 1990 oder zum 
Wintersemester 1990/91 von der Zentralstelle oder nach 
§ 32 von der Hochschule zugelassen worden ist. 

§ 34 
Teilstudienplätze 

Teilstudienplätze werden getrennt von den übrigen Stu­
dienplätzen vergeben. Die festgesetzte Zahl an Teilstu­
dienplätzen, vermindert um die Zahl der bevorzugt auszu-

wählenden Bewerber, wird nach dem Hauptverfahren 
durch Los an die Bewerber vergeben, die bis dahin nicht 
zugelassen sind. Die §§ 1 bis 5, 22 bis 33 und 46 gelten ent­
sprechend. 

Zweiter Teil: 

Feststellungsverfahren 

§ 35 
Ausgestaltung des Feststellungsverfahrens 

(1) Als Feststellungsverfahren wird ein schriftlicher 
Test durchgeführt. Er besteht aus Untertests, die jeweils 
innerhalb einer festgesetzten Zeit zu bearbeiten sind. 

(2) Zum Zweck ihrer Erprobung können in den Test 
Aufgaben aufgenommen werden, die nicht in die Wertung 
eingehen. 

§ 36 
Teilnahmeberechtigung 

(1) Am Feststellungsverfahren darf jeder Deutsche und 
jeder Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Euro­
päischen Gemeinschaft teilnehmen, der eine Hochschul­
zugangsberechtigung für das Studium eines Studiengangs 
des besonderen Auswahlverfahrens besitzt oder als Schü­
ler die letzte Jahrgangsstufe oder in entsprechender Wei­
se eine Einrichtung des Zweiten Bildungsweges besucht. 
Teilnahmeberechtigt ist auch ein Ausländer, der eine in 
der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen 
Auslandsschule erworbene Hochschulzugangsberechti­
gung für das Studium eines Studiengangs des besonderen 
Auswahlverfahrens besitzt oder als Schüler die letzte 
Jahrgangsstufe oder in entsprechender Weise eine Ein­
richtung des Zweiten Bildungsweges in der Bundesrepu­
bUk Deutschland oder eine deutsche Auslandsschule be­
sucht. 

(2) Von der Teilnahme am Feststellungsverfahren ist 
ausgeschlossen, wer bereits ein Studium an einer Hoch­
schule im Geltungsbereich des Staatsvertrages abge­
schlossen oder an einem Feststellungsverfahren des be­
sonderen Auswahlverfahrens teilgenommen hat. Von der 
Teilnahme am Feststellungsverfahren ist auch ausge­
schlossen, wer nach dem 30. September 1991 ein Studium 
an einer Hochschule in den in Artikel 1 Abs. 1 des Eini­
gungsvertrages genannten Ländern und dem Teil des 
Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 3. Okto­
ber 1990 nicht galt, abgeschlossen hat. 

§ 37 
Testtermin 

(1) Das Feststellungsverfahren wird jährlich einmal 
durchgeführt; der Test findet an Testabnahmestellen in 
den von den Ländern bestimmten Orten (Testorte) statt. 

(2) Die Zentralstelle gibt jeweils den Zeitpunkt der Test­
abnahme und die Testorte bekannt. 

§ 38 
Antrag auf Teilnahme am Feststellungsverfahren 

(1) Der Antrag auf Teilnahme am Feststellungsverfah­
ren muß bis zum 15. September für den nächstfOlgenden 
Testtermin bei der Zentralstelle eingegangen sein (Aus­
schlußfrist). 

(2) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Antrags. 
Der Antragsteller darf im Antrag die gewünschten Test­
orte in einer Reihenfolge nennen. 

(3) Stellt ein Bewerber mehrere Anträge, wird der letzte 
fristgerecht eingegangene Antrag berücksichtigt. 

§ 39 
Verteilung auf die Testorte, Ladung zur Testabnahme 

(1) Die Teilnehmer werden entsprechend ihren Orts­
wünschen auf die Testorte verteilt. Dabei werden zu­
nächst die an erster Stelle genannten und dann die übri­
gen Testorte in der vom Teilnehmer genannten Reihenfol­
ge berückSichtigt. Ist es nicht möglich, den Ortswünschen 
zu entsprechen, wird der Teilnehmer an einen möglichst 
nahe gelegenen Testort verteilt. 
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(2) Nennen mehr Teilnehmer einen Testort, als dieser 
Plätze hat, werden die Teilnehmer entsprechend ihrer im 
Antrag angegebenen ladungsfähigen Anschrift (Postleit­
zahl) berücksichtigt. Bei gleicher Postleitzahl entscheidet 
das Los. 

(3) Die Zentralstelle lädt die Teilnehmer zur Testabnah­
me. 

§ 40 
Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Daten 

(1) Die Zentralstelle erhebt von den Teilnehmern des 
Feststellungsverfahrens mit deren Einverständnis zusätz­
hche persönliche Angaben. 

(2) Die Zentralstelle stellt die nach Absatz 1 erhobenen 
Angaben, die Ergebnisse des Feststellungsverfahrens und 
die ihr vom Institut für medizinische und pharmazeuti­
sche Prüfungsfragen und den zuständigen Prüfungsäm­
tern mitgeteilten Prüfungsergebnisse der Teilnehmer des 
Feststellungsverfahrens zum besonderen Auswahlverfah­
ren und zum Übergangsverfahren nach Artikel 16 des 
Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 
23. Juni 1978 zusammen und übermittelt sie in anonymi­
sierter Form der von den Ländern mit der laufenden Aus­
wertung des Feststellungsverfahrens betrauten Einrich­
tung. Die Angaben dürfen nur zum Zweck der laufenden 
Auswertung des Feststellungsverfahrens verwertet wer­
den. 

§41 
Testabnahme 

(1) Der Test wird vom Minister für Wissenschaft und 
Forschung abgenommen. Für jede Testabnahmestelle 
wird ein Testleiter bestellt. Er hat die Aufgabe, für die ord­
nungsgemäße Durchführung des Tests zu sorgen. 

(2) Die Testabnahme ist nicht öffentlich. 

(3) Zur Testabnahme wird nur zugelassen, wer sich 
durch Personalausweis oder Reisepaß ausweisen kann 
und bis zum Beginn der Testabnahme seinen Platz im 
Testraum eingenommen hat. Die Testabnahme beginnt 
mit der Ausgabe des ersten Testhefts. 

(4) Zur Durchführung des Tests bedient sich der Mini­
ster für Wissenschaft und Forschung der Amtshilfe (§§ 4 ff 
VwVfG) der Schulaufsichtsbehörden (§ 15 SchVG). 

§42 
Ordnungsverstoß, Täuschung, Abbruch der 

Testbearbeitung 

(1) Ein Teilnehmer, der den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Testabnahme stört. kann von der Fortsetzung der 
Testbearbeitung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird das bis zu diesem Zeitpunkt erzielte Testergebnis ge­
wertet. 

(2) Versucht ein Teilnehmer, das Testergebnis durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
zu beeinflussen, kann er von der Fortsetzung der Testbe­
arbeitung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
sein Testergebnis auf das niedrigste in diesem Testtermin 
erzielte Testergebnis aller Teilnehmer festgesetzt; als 
Täuschung ist auch die Bearbeitung eines Untertests au­
ßerhalb der dafür angesetzten Zeit anzusehen. Wird die 
Täuschung nach Beendigung der Testabnahme aufge­
deckt, gilt Satz 1 entspreChend. 

(3) Ein Teilnehmer, der nach Beginn der Testabnahme 
die Testbearbeitung abbricht, wird mit dem bis zu diesem 
Zeitpunkt erzielten Testergebnis gewertet. Er ist berech­
tigt, im nächstfolgenden Testtermin erneut am Test teil­
zunehmen, wenn er unverzüglich nach der Testabnahme 
der Zentralstelle schriftlich anzeigt und nachweist, daß für 
den Abbruch der Testbearbeitung ein triftiger Grund vor­
gelegen hat; bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzu­
legen. 

§ 43 
Abbruch der Testabnahme, Ausfall des Tests 

(1) Wird die Testabnahme in einer Testabnahmestelle 
gestört, kann der Test abgebrochen werden. Ein Test soll 

abgebrochen werden, wenn die Testabnahme durch eine 
erhebliche Störung um mehr als zwei Stunden verzögert 
oder unterbrochen wird. 

(2) Wird in einer Testabnahmestelle der Test abgebro­
chen, kann nach Durchführung der Testabnahme der Test 
eines Teilnehmers nicht ausgewertet werden oder ist das 
Ergebnis eines Feststellungsverfahrens ganz oder teilwei­
se nicht verwertbar, sind die davon betroffenen Teilneh­
mer berechtigt, im nächstfolgenden Testtermin erneut am 
Test teilzunehmen. 

(3) Liegt ein Fall des Absatzes 2 vor oder kann ein Fest­
stellungsverfahren nicht oder nicht in allen Testabnahme­
stellen durchgeführt werden, wird den davon betroffenen 
Teilnehmern oder Antragstellern zum Zweck der Teilnah­
me an den vor dem nächstfOlgenden Testtermin liegenden 
Vergabeverfahren nach Anlage 5 Nr. 1.2 ein Testergebnis 
zuge lost. 

§ 44 
Ermittlung der Testergebnisse, Feststellungsbescheid 

(1) Die ZentralsteUe erläßt den Feststellungsbescheid, 
der das als Testwert ausgedruckte Testergebnis enthält 
Die Einzelheiten zur Ermittlung des Testwerts ergeben 
sich aus Anlage 5 Nr. 1. 

(2) Stellt sich nach Erlaß des Feststellungsbescheids 
heraus, daß der Teilnehmer bei der Testabnahme ge­
täuscht hat, kann der Feststellungsbescheid mit Wirkung 
für die Vergangenheit dahingehend abgeändert werden, 
daß das Testergebnis des Teilnehmers auf das niedrigste 
in seinem Testtermin erzielte Testergebnis festgesetzt 
wird. 

(3) Im Fall des § 42 Abs. 3 Satz 2 wird im Feststellungs­
bescheid zugleich die Berechtigung zu einer erneuten 
Teilnahme am Test festgestellt; der zunächst ergangene 
Feststellungsbescheid wird bei erneuter Testteilnahme 
unwirksam. 

§ 44a 
Übergangsregelung zum Feststellungsverfahren 

Wer im November 1990 am Feststellungsverfahren teil­
genommen hat und zu diesem Zeitpunkt seinen alleinigen 
Wohnsitz in den in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages 
genannten Ländern und dem Teil des Landes Berlin, in 
dem das Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, 
hatte, ist berechtigt, im November 1991 erneut am Fest­
stellungsverfahren teilzunehmen. Mit der erneuten Teil­
nahme wird der aufgrund der Teilnahme im November 
1990 ergangene Feststellungsbescheid unwirksam. 

Dritter Teil: 

Sonstige Betimmungen 

§45 
Zulassung von Ausländern 

(I) Ausländer, die nicht gemäß § lAbs. 3 Sätze I und 2 
oder § 7 Abs. 2 Satz 1 nach den für Deutsche geltenden Be­
stimmungen am Vergabeverfahren beteiligt werden, wer­
den von den Hochschulen im Rahmen der Quoten nach § 7 
Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. I Satz I Nr. I und § 24 Abs. I Satz I 
Nr. 1 zugelassen. Ihre Zulassungsanträge sind an die 
Hochschulen zu richten und müssen dort innerhalb der 
Ausschlußfristen des § 3 Abs. 1 eingegangen sein. § 3 
Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Ausländer werden in erster Linie nach dem Grad der 
Qualifikation ausgewählt. Daneben können für den im Zu­
lassungsantrag genannten Studiengang besondere Um­
stände, die für die Zulassung des Bewerbers sprechen, be­
rücksichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist insbe­
sondere anzusehen, wenn der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Förderung begab­
ter Studenten für ein Studium ein Stipendium erhält, 

2. aufgrund besonderer Vorschriften mit der Einweisung 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich­
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im 
Zulassungsantrag genannten Studiengang vorgemerkt 
ist, 
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3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 
in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffen­
den Studiengang gibt oder 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange­
hört. 

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die Hoch­
schulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischenstaatli­
che Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen Hoch­
schulen sind zu berücksichtigen. 

(4) Die Ausländern mit deutscher Hochschulzugangsbe­
rechtigung vorbehaltenen Studienplätze werden durch die 
Zentralstelle vergeben. Die Vergabe der Ausländern mit 
deutscher Hochschulzugangsberechtigung nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 vorbehaltenen Studienplätze erfolgt in ent­
sprechender Anwendung der §§ 1 bis 5, 9, 11, 12 Abs. 3, 14, 
17,20 Abs. 1 und 21; § 19 Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwen­
dung. Die Vergabe der Ausländern mit deutscher Hoch­
schulzugangsberechtigung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
vorbehaltenen Studienplätze erfolgt in entsprechender 
Anwendung der §§ 1 bis 5, 20 Abs. 1,22,23,25,27 und 30; die 
Studienplätze werden zu 60 vom Hundert nach dem Grad 
der Qualifikation und dem Ergebnis des Feststellungsver­
fahrens, im übrigen nach Bewerbungssemestern verge­
ben. Härtegesichtspunkte nach § 18 werden bei der Aus­
wahl nach § 17 Abs. 3 oder § 27 Abs. 3 berücksichtigt. 

§ 46 
Abschluß des Verfahrens 

(1) Das Verteilungsverfahren ist spätestens nach 
Durchführung der zweiten Verfahrensstufe abgeschlos­
sen. 

(2) Im übrigen ist das Vergabeverfahren in einem Stu­
diengang abgeschlossen, wenn 
alle verfügbaren Studienplätze durch Einschreibung be­
setzt sind 
oder 
die Zentralstelle das Vergabeverfahren für abgeschlossen 
erklärt hat, 

In den Studiengängen Medizin, Pharmazie, Tiermedizin 
und Zahnmedizin ist das Vergabeverfahren für das Som­
mersemester am 30. September und für das Winterseme­
ster am 31. März abgeschlossen. 

§ 47 
Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze 

durch die Hochschulen 

(1) Sind nach Abschluß des Vergabeverfahrens in einem 
Studiengang noch Studienplätze verfügbar oder werden 
Studienplätze wieder verfügbar, werden diese von der 
Hochschule an deutsche und ausländische Bewerber ver­
geben, die für das Sommersemester bis zum 15. April und 
für das Wintersemester bis zum 15. Oktober bei der Hoch­
schule die Zulassung schriftlich beantragt haben. Ist das 
Vergabeverfahren in einem Studiengang vor diesem Zeit­
punkt abgeschlossen, kann die Hochschule eine frühere 
Frist bestimmen, die in geeigneter Weise bekanntzugeben 
ist. Über die Zulassung dieser Bewerber entscheidet das 
Los, 

(2) Das Ergebnis der Vergabe der Studienplätze ist von 
der Hochschule in geeigneter Weise bekanntzugeben. 

(3) Abweichend von dem Verfahren nach den Absätzen 
1 und 2 kann die Zentralstelle nach Abschluß des Verga­
beverfahrens in einem Studiengang noch verfügbare oder 
wieder verfügbar gewordene Studienplätze auf Antrag der 
Hochschule in weiteren Nachrückverfahren vergeben. 

§ 47a 
- aufgehoben -

Vierter Teil: 

Besondere Vorschriften für das Land 
Nordrhein~Westfalen 

§ 48 
Zentrale Landesverfahren 

(1) Für die Vergabe der Studienplätze in Studiengängen, 
für die die Vergabe durch die Zentralstelle angeordnet 
worden ist, gelten die §§ 1 bis 7, § 8 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 
und 6, §§ 9, 11, 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1, §§ 13, 14, 17 bis 21 so­
wie die §§ 45 bis 47 dieser Verordnung entsprechend, so­
weit nicht in diesem Teil oder in der Verordnung, mit der 
die zentrale Vergabe angeordnet worden ist, etwas ande­
res bestimmt ist. 

(2) Für die Zulassung in Lehramtsstudiengängen gelten 
folgende Besonderheiten: 

1. Der Bewerber hat die gewünschten Studiengänge im 
Zulassungsantrag zu nennen. Er soll auch die Studien­
gänge angeben, die nicht von einem Verfahren der Zen­
tralstelle erlaßt sind. Nennt der Bewerber im Hauptan­
trag nur Studiengänge des Verteilungsverfahrens, blei­
ben Hilfsanträge unberücksichtigt. 

2. Bei Studiengängen des allgemeinen Auswahlverfah­
rens wird die Auswahl getrennt für jeden Studiengang 
durChgeführt. Ein Bewerber ist ausgewählt, wenn er für 
jeden Studiengang des beantragten Lehramtsstudien­
gangs ausgewählt oder eine Auswahl nicht erforderlich 
ist. Studiengänge mit geringerem Studienplatzangebot 
sind vor anderen zu berücksichtigen; ist das Studien­
platzangebot gleich, entscheidet das Los, 

3, Die ausgewählten Bewerber werden nach den Vor­
schriften des § 8 auf die Studienorte verteilt. Sind nach 
der Verteilung noch Studienplätze verfügbar, wird eine 
entsprechende Anzahl von Bewerbern nach Nummer 2 
ausgewählt und nach Satz 1 verteilt. Das Verfahren 
nach Satz 2 wird einmal wiederholt; danach noch ver­
fügbare Studienplätze werden im Nachrückverfahren 
vergeben. 

4. Der Bewerber wird zugelassen, wenn an einem Stu­
dienort für jeden der bei der Zentralstelle beantragten 
Studiengänge ein Studienplatz verfügbar ist. Kann ein 
Bewerber nicht zugelassen werden, obwohl er alle Stu­
dienorte genannt hat, wird er im Nachrückverfahren 
vorab berücksichtigt. 

(3) Für die Zulassung von Bewerbern mit Fachhoch­
schulreife gelten folgende Besonderheiten: 

1. Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird für die 
Rangbestimmung der Bewerber im Auswahlverfahren 
die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten dieses Zeugnisses gebildet. Die Noten für die 
Fächer Religion, Ethik, Musik, Kunsterziehung und 
LeibeSÜbungen werden nur gewertet, soweit ein solches 
Fach als Pflichtfach des fachbezogenen Unterrichts des 
jeweiligen Fachbereichs Teil der schriftlichen Prüfung 
war. Noten für zusätzliche UnterriChtsveranstaltungen 
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksich­
tigt. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

2. Die nach Nummer 1 zu bildende Durchschnittsnote 
wird von der Schule in dem Zeugnis der Fachhoch­
schulreife oder in einer besonderen Bescheinigung aus­
gewiesen. Für Zeugnisse, die vor dem 1. April 1975 oder 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erworben 
wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durchschnitts­
note, soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen ist. 

3. Setzt der Erwerb der Fachhochschulreife neben dem 
Schulabschluß die erfolgreiche Ableistung einer fach­
praktischen Ausbildung voraus, ist der Zulassungsan­
trag abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 1 gleichwohl zuläs­
sig, wenn mit dem Schulzeugnis zugleich eine Beschei­
nigung der Ausbildungsstätte darüber vorgelegt wird. 
daß die fachpraktische Ausbildung des Bewerbers für 
die Zulassung zum Sommersemester spätestens am 31. 
März und für die Zulassung zum Wintersemester späte­
stens am 30, September abgeschlossen sein wird. Zulas­
sungen und Einschreibungen stehen unter dem Vorbe­
halt, daß die erfolgreiche Ableistung der fachprakti­
schen Ausbildung spätestens zu diesem Zeitpunkt ge­
genüber der Hochschule nachgewiesen wird. Bei der 
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Berechnung der Wartezeit gemäß § 17 bleibt der Zeit­
punkt des Abschlusses dieser Ausbildung außer Be­
tracht. 

4. Setzt die berufliche Qualifikation die erfolgreiche Ab­
leistung eines Berufspraktikums voraus, ist deren Be­
rücksichtigung nach § 17 auch dann zulässig, wenn mit 
dem Zulassungsantrag eine Bescheinigung darüber 
vorgelegt wird, daß die Berufsausbildung des Bewer­
bers für die Zulassung zum Sommersemester späte­
stens am 31. März und für die Zulassung zum Winterse­
mester spätestens am 30. September abgeschlossen 
sein wird und daß das Kolloquium bestanden ist. 

(4) Abweichend von § 12 Abs. 2 Nr. 1 beträgt die Quote 
für Fälle außergewöhnlicher Härte in den Fachhochschul­
studiengängen sowie den Studiengängen, für die nur 
Bewerber mit Fachhochschulreife antragsberechtigt sind, 
5 vom Hundert. 

(5) Die Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu 
den einzelnen Studienorten der Fachhochschulen und 
Universitäten - Gesamthochschulen - ergibt sich aus An­

Anlage 6 lage 6. 

§ 49 
Örtliche Zulassungsbeschränkungen 

Sofern in einem Studiengang, der nicht von einem Ver­
fahren der Zentralstelle erfaßt ist, Zulassungszahlen fest­
gesetzt werden, werden die Studienplätze von der Hoch­
schule vergeben. Für die Vergabe von Studienplätzen im 
ersten Fachsemester gelten die §§ 1 Abs. 3, §§ 2, 3 Abs. 1, 2, 
4 und 5 Satz 1, §§ 4,5,9 Abs. 1, §§ 11, 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1, 
§§ 13, 14, 17 bis 21, 45, 46 Abs. 2, 47 und 48 Abs. 3 entspre­
chend, soweit nicht in diesem Teil oder in der Verordnung, 
mit der die Zulassungszahlen festgesetzt werden, etwas 
anderes bestimmt ist § 13 Abs. 2 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die dort genannten Gründe für die be­
vorzugte Auswahl sich auf die Hochschule beziehen müs­
sen, bei der die Zulassung beantragt wird. Ab dem Verga­
beverfahren zum Wintersemester 1992/93 setzt die bevor­
zugte Auswahl gemäß § 13 den Nachweis der Zulassung 
bei oder nach Beginn des Dienstes voraus, wenn in dem 
Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, bei 
Beginn des Dienstes eine Zulassungsbeschränkung be­
standen hat. 

§ 50 
Zulassung von Ausländern 

(1) Ausländische und staatenlose Bewerber, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung im Land Nordrhein­
Westfalen erworben haben, werden wie deutsche Bewer­
ber am Verfahren nach den §§ 48 und 49 beteiligt. Dies gilt 
auch für ausländische und staatenlose Bewerber, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen Land 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, wenn 
in dem betreffenden Land Bewerber nach Satz 1 ebenfalls 
wie deutsche Bewerber an Verfahren entsprechend den 
§§ 48 und 49 beteiligt werden. 

(2) Für die übrigen ausländischen und staatenlosen Be­
werber gilt § 45 entsprechend. Abweichend von § 7 Abs. 2 
und § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 beträgt die für diesen Perso­
nenkreis vorgesehene Quote 
a) in den Studiengängen des Verteilungsverfahrens 7 vom 

Hundert der festgesetzten Zulassungszahl, 
b) in den Studiengängen des allgemeinen Auswahlverfah­

rens sowie bei örtlichen Zulassungsbeschränkungen 
6 vom Hundert der festgesetzten Zulassungszahl. 

Gesonderte Quoten für Bewerber mit deutscher Hoch-
schulzugangsberechtigung, die nicht zu den Bewerbern 
gemäß Absatz 1 zählen, werden nicht gebildet. 

§ 51 
Zulassungsbeschränkungen in höheren Fachsemestern 

(1) Sofern in einem Studiengang Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester festgesetzt sind, werden die Stu­
dienplätze in den höheren Fachsemestern durch die ein­
zelne Hochschule nach den Vorschrüten der Absätze 2 bis 
9 vergeben. Als höheres Fachsemester gilt das zweite oder 
ein folgendes Fachsemester oder ein bestimmter Studien­
abschnitt nach dem ersten Fachsemester. 

(2) Die Zahl der an einer Hochschule in ein höheres 
Fachsemester aufzunehmenden Bewerber (Zulassungs­
zahl) wird auf den Unterschied zwischen der festgesetzten 
Zahl von Studienplätzen (Auffüllgrenze) und der Zahl der 
Studenten, die sich innerhalb einer von der Hochschule zu 
bestimmenden Frist zur Fortsetzung ihres Studiums in 
dem entsprechenden höheren Fachsemester zurückge­
meldet haben (Rückmelder). festgesetzt. Im Studiengang 
Sport (Diplom) werden die Zulassungszahlen für auslän­
dische und deutsche Bewerber getrennt ermittelt; § 50 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Im ersten Fachsemester 
des klinischen Teils des Studiengangs Medizin gelten dar­
über hinaus die Studenten als Rückmelder, die einen ih­
nen in einem Verteilungsverf~hren für das erste Fachse­
mester des klinischen Teils zugewiesenen Studienplatz in 
Anspruch genommen haben. Wird die für ein höheres 
Fachsemester festgesetzte Zahl der Studienplätze durch 
die Zahl der Rückrneider überschritten, verringern sich 
die Zulassungszahlen für die anderen Fachsemester, und 
zwar vorrangig für das jeweils höchste Fachsemester, ent­
sprechend. 

(3) Die verfügbaren Studienplätze werden wie folgt ver­
geben: 

1. Vorrangig an Bewerber, 
a) die in dem gewählten Studiengang nach den Vor­

schriften des Ersten, Dritten oder Vierten Teils die­
ser Verordnung vor dem Beginn von Nachrückver­
fahren für das erste Fachsemester zugelassen wor­
den sind und innerhalb einer von der Hochschule zu 
bestimmenden Frist nachweisen, daß ihnen Studien­
leistungen und/oder Studienzeiten aus einem ande­
ren oder früheren Studium oder aus einem dem ge­
wählten Studiengang entsprechenden Studium au­
ßerhalb des Geltungsbereichs des Staatsvertrages in 
ausreichendem Umfang angerechnet worden sind, 
oder 

b) denen aufgrund einer erfolgreich abgeschlossenen 
vierjährigen Ausbildung am Oberstufenkolleg des 
Landes Nordrhein-Westialen an der Universität Bie­
lefeld Zeiten und Leistungen in einem Wahlfach auf 
das Grundstudium oder einen ersten Ausbildungs­
abschnitt in einem entsprechenden Studiengang an­
gerechnet worden sind, 

2. danach an Bewerber, die aufgrund einer Einstufungs­
prüfung nach § 6 der Verordnung über die Zulassung zu 
einer Einstufungsprufung gemäß § 66 Abs. 2 des Geset­
zes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Lan­
des Nordrhein-Westialen vom 22. Juni 1984 (GV. NW. 
S.405) oder nach § 6 der Verordnung über die Zulassung 
zu einer Einstufungsprüfung gemäß § 45 Abs. 2 des Ge­
setzes über die Fachhochschulen im Lande Nordrhein­
Westfalen vom 22. Juni 1984 (GV. NW. S. 404) an der 
Hochschule in dem entsprechenden Studiengang und 
Studienabschnitt zum Studium zugelassen sind, 

3_ danach an Bewerber, die im Zeitpunkt der AntragsteI­
lung an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Staatsvertrages für den gewählten Studiengang end­
gültig eingeschrieben sind oder vor diesem Zeitpunkt 
endgültig eingeschrieben waren, 

4. schließlich an sonstige Bewerber, die innerhalb einer 
von der Hochschule zu bestimmenden Frist nachwei­
sen, daß ihnen Studienleistungen und/oder Studienzei­
ten aus einem anderen Studium oder aus einem dem 
gewählten Studiengang entsprechenden Studium au­
ßerhalb des Geltungsbereichs des Staatsvertrages in 
ausreichendem Umfang angerechnet worden sind. 

(4) Sofern eine Auswahl erforderlich wird, bestimmt 
sich die Rangfolge der Bewerber 

1. in den Fällen des Absatzes 3 Nrn. 1, 2 und 4 nach dem 
Los, 

2. in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 3 nach Maßgabe der 
Vorschriften des § 8 Abs. 1 bis 3. 

(5) Der Antra~ auf Zuweisung eines Studienplatzes (Zu­
lassungsantrag) ist mit den erforderlichen Unterlagen an 
die Hochschule zu richten. Der Zulassungsantrag muß für 
das Sommersemester bis zum 15. März, für das Winterse­
mester bis zum 15. September bei der Hochschule einge­
gangen sein (AusSChlußfristen). Dies gilt auch für einen 
Antrag im Sinne von § 8 Abs. 3. 
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(6) Die Hochschule bestimmt die Form der Anträge. Sie 
bestimmt auch, welche Unterlagen den Anträgen minde­
stens beizufügen sind. 

(7) Ist einem Bewerber nach den Vorschriften des Er­
sten, Dritten oder Vierten Teils dieser Verordnung ein 
Studienplatz im ersten Fachsemester zugewiesen worden 
und hatte der Bewerber in seinem Zulassungsantrag für 
den im Zulassungsbescheid bezeichneten Studiengang 
geltend gemacht, daß er die Anrechnung von Studienlei­
stungen und/oder Studienzeiten beantragt hat oder bean­
tragen wird, gilt der Zulassungsantrag zugleich als frist­
und formgerechter Zulassungsantrag für ein höheres 
Fachsemester bei der im Zulassungsbescheid bezeichne­
ten Hochschule. Diese kann die Vorlage weiterer Unterla­
gen innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist ver­
langen. 

(8) Sind nach Berücksichtigung aller frist- und formge­
recht gestellten Zulassungsanträge noch Studienplätze 
verfügbar, werden auch solche Bewerber berücksichtigt, 
die den Zulassungsantrag nicht frist- und formgerecht 
oder nicht mit den erforderlichen Unterlagen gestellt ha­
ben. Wird unter diesen Bewerbern eine Auswahl erforder­
lich, entscheidet das Los. 

(9) Die Vorschriften des § 5 und des § 46 Abs. 2 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

Fünfter Teil: 

Schlußvorschriften 

§ 52 
Inkrafttreten-) 

-) Die Verordnung ist in der ursprünglichen Fassung am 15. August 1985 (Er­
ster bis Dritter Teil) blw. am 1. Juni 19M (Vierter Teil) in Kraft getreten. 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus 
der jeweiligen Änderungsverordnung. 

Anlage 1 

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene Studien­
gänge an staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen 

Anlage 2 

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Stu­
dienorten nach § 8 Abs. 1 Satz 2 

Studiengänge mit dem Abschluß Diplom, Magister, Pro­
motion (als erstem Abschluß) oder Staatsexamen (ohne 
Lehrämter): 

- Architektur 
- Betriebswirtschaft 
- Biologie 
- Forstwissenschaft 
- Haushalts- und Ernährungswissenschaft (Ernährungs-

und Haushaltswissenschaft, Haushaltswirtschaft und 
Ernährungswissenschaft, Ökotrophologie) 

- Informatik 2 

- Lebensmittelchemie 
- Medizin I 
- Pharmazie 

Psychologie 
- Tiermedizin I 
- Volkswirtschaft2 

- Zahnmedizin I 

I In diesen Studiengängen findet ein besonderes Auswahlverfahren statt. 
1 In diesen Studiengängen findet im Sommersemester 1992 ein Verteilungs­

verfahren statt. 

Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind der 
Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die 
hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte des 
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer kreis­
freien Stadt oder in den hieran angrenzenden Kreisen 
oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes be­
findet, gilt dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt als an 
den nächsten Studienort des Landes angrenzend. Dies gilt 
entsprechend, wenn Studiengänge nur an bestimmten 
Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und 
kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort 
eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen 
Landes angrenzen; dabei gelten Bremen und Bremerha­
ven als eine kreisfreie Stadt. 

In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und 
jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten 
des Landes als Länge der Luftlinie zwischen Kreisstadt 
und Studienort in Kilometern (km), jeweils auf 10 km ge­
rundet - für Bayern in einer StufenfOlge von 1 bis 9 ent­
sprechend der Entfernung -, angegeben. 

Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien Stadt 
oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder einer hier­
an angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist als Entfer­
nung 0 angegeben; dies gilt auch für außerhalb des Landes 
gelegene Studienorte. 

Für Bayern ist der der Hauptwohnung nächstgelegene 
Studienort jeweils mit der Stufe 1 angegeben; die weitere 
Zuordnung ergibt sich aus der Stufenfolge. 
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Anlage 3 

Ennittlung und Nachweis der Durchschnittsnote nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 

1. Bei Abiturzeugnissen auf der Grundlage der Verein­
barung über die gegenseitige Anerkennung von Zeug­
nissen der allgemeinen Hochschulreife, die an Gym­
nasien mit neugestalteter Oberstufe gemäß Beschluß 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 (GMBl. 
S. 227) i. d. F. vom 8. November 1972 (GMBI. 1973 S. 
102), der Vereinbarung zur Neugestaltung der gymna­
sialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gemäß Be­
schluß der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 
(GMBl. S. 599), der Vereinbarung über die Abiturprü­
fung für Nichtschüler entsprechend der Neugestaltug 
der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 11 
gemäß Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 13. 
September 1974 i. d. F. vom 19. Mai 1978 (GMBI. S. 454) 
und der Vereinbarung über die Durchführung der Ab­
iturprüfung für Schüler an Waldorfschulen gemäß Be­
schluß der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 
1980 (GMBI. S. 226) i. d. F. vom 9. November 1984 er­
worben wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, 
die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, 
wird diese von der Zentralstelle bei der Rangplatzbe­
stimmung zugrunde gelegt. Dies gilt auch bei Abitur­
zeugnissen, die auf der Grundlage der Vereinbarung 
über die Neugestaltung der Abendgymnasien gemäß 
Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 
1979 (GMBI. S. 481) i. d. F. vom 11. Juni 1987 und der 
Vereinbarung über die Neugestaltung der Kollegs ge­
mäß Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 21. 
Juni 1979 (GMBI. S. 497) i. d. F. vom 11. Juni 1987 er­
worben wurden. Enthält das Abiturzeugnis keine 
Durchschnittsnote im Sinne von Satz 1, aber eine 
Punktzahl der Gesamtqualifikation, wird von der Zen­
tralstelle die Durchschnittsnote (N) aus der Punktzahl 
der Gesamtqualifikation (P) nach der Formel 

2 P 
N ~ 53 - 180 

errechnet; eine Punktzahl der Gesamtqualifikation 
über 840 ergibt die Note 1,0. Die Durchschnittsnote 
wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es 
wird nicht gerundet. 

2. Bei Reifezeugnissen auf der Grudlage der Vereinba­
rung über die gegenseitige Anerkennng der an Gym­
nasien erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hoch­
schulreüe gemäß Beschluß der Kultusministerkonfe­
renz vom 20. März 1969 i. d. F. vom 13. Dezember 1973 
(GM BI. 1974 S. 99) wird die allgemeine Durchschnitts­
note unter Berücksichtigung der Sätze 2 bis 10 aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten des Reifezeug­
nisses einschließlich der Noten für die im 11. und 12. 
Schuljahr abgeschlossenen Fächer gebildet. Weist das 
Reifezeugnis eine Note für das Fach Gemeinschafts­
kunde aus, werden die Noten für die Fächer Geschich­
te, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für 
sonstige Fächer, die in dem Reifezeugnis als zu dem 
Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, 
nicht gewertet. Weist das Reifezeugnis keine Note für 
das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem 
arithmetischen -Mittel der Noten für die Fächer Ge­
schichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie oder 
für die Fächer, die in dem Reifezeugnis als zu dem 
Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, 
zu bilden. Ist in dem Reifezeugnis eine Note für das 
Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewie­
sen, gilt diese Note als Note für das Fach Geschichte 
und als Note für das Fach Sozialkunde. Bei der Bil­
dung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird 
gerundet. Ist in dem Reifezeugnis neben den Noten für 
die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine Gesamt­
note für den naturwissenschaftlichen Bereich ausge­
wiesen, bleibt diese bei der Errechnung der Durch­
schnittsnote außer Betracht. Noten für die Fächer Re­
ligionslehre, Ethik, Kunsterziehung, Musik und Sport 
bleiben außer Betracht, es sei denn, daß der Bewerber 
die Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang 
beantragt. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Mu­
sik und Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflicht­
fächer waren. Noten für zusätzliche Unterrichtsveran-

staltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben un­
berücksichtigt. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht ge­
rundet. Die allgemeine Durchschnittsnote wird von 
der Schule, die besonderen Durchschnittsnoten für be­
stimmte Studiengänge nach Satz 7 werden auf Antrag 
der Bewerber von der Schule in dem ReifezeugniS 
oder einer besonderen Bescheinigung ausgewiesen. 
Für Reifezeugnisse, die vor dem 1. April 1975 erworben 
wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durchschnitts­
noten, soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen 
sind. 

3. Bei Reifezeugnissen auf der Grundlage der Vereinba­
rung über Abendgymnasien gemäß Beschluß der Kul­
tusministerkonferenz vom 3./4. Oktober 1957 (GMBl. S. 
135) i. d. F. vom 8. Oktober 1970 (GMBI. S. 667) und der 
Vereinbarung über die Institute zur Erlangung der 
Hochschulreife (Kollegs) gemäß Beschluß der Kultus­
ministerkonferenz vom 7./8. Juli 1965 (GMBl. 1966 S. 
196) wird die Durchschnittsnote aus dem arithmeti­
schen Mittel der Noten des Reifezeugnisses mit Aus­
nahme der Noten für die Fächer, die in dem Reife­
zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung als vor­
zeitig abgeschlossen ausgewiesen sind, gebildet. Num­
mer 2 Sätze 2 bis 7 und 10 findet Anwendung. Ist die 
Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen, 
wird sie von der Zentralstelle nach den Sätzen 1 und 2 
errechnet. 

4. Bei Zeugnissen auf der Grundlage der Vereinbarung 
über die befristete gegenseitige Anerkennung von 
Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife an 
zur Zeit bestehenden Schulen, Schulformen bzw. -ty­
pen gemäß Beschluß der Kultusministerkonferenz 
vom 25. November 1976 (GMBI. 1977 S. 76) und vom 16. 
Februar 1978 finden die Nummern 1 bis 3 entspre­
chende Anwendung. Dabei ist bei der Bildung der Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde nach Nummer 2 
Satz 3 eine im Zeugnis ausgewIesene Note für das 
Fach WirtSChaftsgeographie bzw. Geographie mit 
Wirtschaftsgeographie einzubeziehen. Das gleiche gilt 
für Zeugnisse auf der Grundlage der Sondervereinba­
rung über die gegenseitige Anerkennung der Zeugnis­
se von besonderen gymnasialen Schulformen gemäß 
Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 25. No­
vember 1976 (GMBI. 1977 S. 79) und auf der Grundlage 
der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung 
der an Berufsoberschulen erworbenen Zeugnisse ge­
mäß Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 25. 
November 1976 (GMBI. 1977 S. 79). 

5. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an einer in 
eine Hochschule übergeleiteten Bildungseinrichtung 
erworben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der 
Hochschule in dem Zeugnis oder einer besonderen Be­
scheinigung auszuweisen. Die Durchschnittsnote wird 
auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird 
nicht gerundet. 

6. Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
im Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben 
wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, die auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese 
von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt. 

7. Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
im Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben 
wurden und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechs­
stufigen Notensystems enthalten, wird von der Zen­
tralstelle eine Durchschnittsnote unter entsprechen­
der Anwendung der Nummer 2 Sätze 2 bis 7 und 10 aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten gebildet; Noten 
für die gegebenenfalls im 11. und 12. Schuljahr abge­
schlossenen Fächer sowie Noten für zusätzliche Un­
terrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaf­
ten bleiben unberücksichtigt. 

8. Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
im Geltungsbereich des Staatsvertrages erworben 
wurden und weder eine Durchschnittsnote, die auf ei­
ne Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzel­
noten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems 
enthalten, hat der Bewerber eine Durchschnittsnote 
durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen, 
die von der für die Abnahme der entsprechenden Prü-

• ;:'< 
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fung zuständigen Stelle oder von der obersten Landes­
behörde auszustellen ist, unter deren Aufsicht diese 
Prüfung durchgeführt worden ist. Bei der Bestimmung 
der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungsleistun­
gen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde 
liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die Durch­
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es wird nicht gerundet. 

9. Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehema­
ligen Deutschen Demokratischen Republik und aus 
den in Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen De­
mokratischen Republik über die Herstellung der Ein­
heit Deutschlands - Einigungsvertrag - vom 31. Au­
gust 1990 genannten Ländern und dem Teil des Lan­
des Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 3. Oktober 
1990 nicht galt, errechnet die für die Ausstellung des 
Zeugnisses zuständige Stelle eine Durchschnittsnote 
auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusmini­
sterkonferenz vom 8. 7. 1987 i. d. F. vom 8.10.1990 (Be­
schlußsammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 
298.1); die Durchschnittsnote ist auf eine Stelle nach 
dem Komma zu bestimmen, wobei nicht gerundet 
wird, und wird auf dem Zeugnis oder in einer besonde­
ren Beschenigung ausgewiesen. Die Zentralstelle legt 
diese Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestim­
mung zugrunde. 

10. Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Staatsvertrages 
erworben wurden, hat der Bewerber eine Gesamtnote 
durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen, 
die von der für seinen Wohnsitz zuständigen obersten 
Landesbehörde für das Schulwesen auszustellen ist; 
abweichende Zuständigkeitsregelungen bleiben unbe­
rührt. Hat der Bewerber keinen Wohnsitz im Gel­
tungsbereich des Staatsvertrages, ist der durch 
Rechtsverordnung des Kultusministers des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 22. Juni 1983, geändert 
durch Verordnung vom 26. November 1984 (SGV. NW. 
223), bestimmte Regierungspräsident in Düsseldorf 
zuständig. Bei Bewerbern, die Staatsangehörige eines 
Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft sind, 
wird die Durchschnittsnote von der Zentralstelle be­
rechnet; die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des 
Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 15. 3. 
1991 (Beschlußsammlung der Kultusministerkonfe­
renz Nr. 289.5). Bei der Bestimmung der Gesamtnote 
sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hochschul­
zugangsberechtigung zugrunde liegen, und das Ergeb­
nis einer ergänzenden Prüfung im Geltungsbereich 
des Staatsvertrages gleichgewichtig zur Beurteilung 
heranzuziehen; die Vorschriften der vorstehenden 
Nummern sind sinngemäß zu berücksichtigen. Die Ge­
samtnote wird auf eine Stelle nach dem Komma be­
stimmt; es wird nicht gerundet. 

11. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis ein­
schließlich 1986 aufgrund einer Abschlußprüfung un­
ter dem Vorsitz eines PrüfungSbeauftragten der Kul­
tusministerkonferenz an deutschen Schulen im Aus­
land (ausgenommen die Schulen mit neugestalteter 
gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im 
deutschsprachigen Ausland erworben wurden, hat der 
Bewerber die Durchschnittsnote durch eine Beschei­
nigung des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Das­
selbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen 
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und 
am Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben 
wurden. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle 
nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 1987 
aufgrund einer Abschlußprüfung unter dem Vorsitz ei­
nes Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonfe­
renz an deutschen Schulen im Ausland erworben wur­
den, wird die auf dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote 
von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt. 

12. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturter­
min 1982 erworben werden, wird der in den Zeugnis­
sen gemäß Artikel 30 des Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 

Republik vom 10. Februar 1972 (Beschlußsammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewiesene 
"allgemeine Notendurchschnitt" bei der Rangplatzbe­
stimmung zugrunde gelegt. Für die Umrechnung des 
"allgemeinen Notendurchschnitts" wird der für die Eu­
ropäischen Schulen geltende Umrechnungsschlüssel 
gemäß Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 8. 
Dezember 1915 i. d. F. vom 30. Mai 1985 (GMBI. S. 539) 
angewendet. Bei Absolventen der deutsch-französi­
schen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken wer­
den für das Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden 
Richtlinien angewendet, sofern durch die Neuregelung 
im Einzelfall eine Verschlechterung der Durch­
schnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren um­
gerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätz­
lich zum "allgemeinen Notendurchschnitt" im "Zeug­
nis über das Bestehen des deutsch-französischen Ab­
iturs" ausgewiesen und durch den Stempelzusatz 
"Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Ver­
gabe von Studienplätzen" gekennzeichnet. 

Anlage 4 

Ermittlung der Meßzahl bei der Auswahl der Bewerber 
für ein Zweitstudium 

1. Die Meßzahl ergibt sich als Summe aus den vom Be­
werber erreichten Punkten für das Ergebnis der Ab­
schlußprüfung des Erststudiums und für die Bedeutung 
der Gründe für das Zweitstudium. 

2. Für das Ergebnis der Abschlußprüfung des Erststu­
diums erhält der Bewerber folgende Punkte: 
Noten ausgezeichnet und sehr gut 
Noten gut und voll befriedigend 
Note befriedigend 
Note ausreichend 

4 Punkte 
3 Punkte 
2 Punkte 

1 Punkt 
Weist der Bewerber die Note der Abschlußprüfung des 
Erststudiums nicht nach, wird das Ergebnis der Ab­
schlußprüfung mit 1 Punkt bewertet. 

3. Entsprechend dem Grad der Bedeutung der Gründe 
fur das Zweitstudium erhält der Bewerber folgende 
Punkte: 
Zwingende berufliche Gründe 9 Punkte 
Zwingende berufliche Gründe liegen 
vor, wenn der Bewerber einen Beruf 
anstrebt, der nur aufgrund zweier ab­
geschlossener Studiengänge ausgeübt 
werden kann. 
Wissenschaftliche Gründe 7 bis 11 Punkte 
Wissenschaftliche Gründe liegen vor, 
wenn im Hinblick auf eine spätere 
Tätigkeit in Wissenschaft und For-
schung auf der Grundlage der bisheri-
gen wissenschaftlichen und prakti-
schen Tätigkeit eine weitere wissen-
schaftliche Qualifikation in einem an-
deren Studiengang angestrebt wird. 
Besondere berufliche Gründe 7 Punkte 
Besondere berufliche Gründe liegen 
vor, wenn die berufliche Situation des 
Bewerbers dadurch erheblich verbes-
sert wird, daß der Abschluß des Zweit-
studiums das Erststudium sinnvoll er-
gänzt. 
Sonstige berufliche Gründe 4 Punkte 
Sonstige berufliche Gründe liegen vor, 
wenn das Zweitstudium aufgrund der 
beruflichen Situation des Bewerbers 
aus sonstigen Gründen zu befürwor-
ten ist. 
Keiner der vorgenannten Gründe 1 Punkt 

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl 
innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon ab­
hängig, welches Gewicht die Gründe haben, welche Lei­
stungen der Bewerber bisher erbracht hat und in wel­
chem Maß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. 

Das Zweitstudienvorhaben eines Bewerbers, der nach 
einer Familienphase die Wiedereingliederung oder den 
Neueinstieg in das Berufsleben anstrebt, kann unab-
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hängig von der Bewertung des Vorhabens und seiner 
Zuordnung zu einer der vorgenannten Fallgruppen 
durch Gewährung eines Zuschlags von bis zu zwei 
Punkten bei der Meßzahlbildung berücksichtigt wer­
den. 

AnlageS 

Ermittlung des Testwerts und Standardisierung von Test­
werten und Durchschnittsnoten 

1. Ermittlung des Testwerts 

1.1 Der Testwert wird aus den Ergebnissen der einzelnen 
Untertests folgendermaßen ermittelt: 
Die Punkte eines Untert.ests nach § 35 Abs. 1 Satz 2 er­
geben sich aus der Anzahl der richtigen Antworten in 
diesem Untertest. Jede richtige Antwort wird unbe­
schadet der Regelung für den Konzentrationstest mit 
einem Punkt bewertet. Dies gilt nicht für Aufgaben, 
die nach § 35 Abs. 2 der Erprobung dienen. 
Im Konzentrationstest wird jedes richtigerweise mar­
kierte Zeichen mit einer Zähleinheit bewertet. Für 
fälschlicherweise markierte oder fälschlicherweise 
nicht markierte Zeichen wird je eine Zähleinheit ab­
gezogen; dabei werden nur die Zeichen einschließlich 
des letzten markierten Zeichens berücksichtigt. Die 
Summe der Zähleinheiten wird in Punkte umgerech­
net. Es sind 0 bis 20 Punkte erreichbar. 
Die Ergebnisse in den einzelnen Untertests werden 
mit gleicher Gewichtung zu einer Gesamtpunktzahl 
addiert. Die Umrechnung der Gesamtpunktzahl (GP) 
des Teilnehmers in den Testwert (T) erfolgt nach der 
Formel: 

GP- GP 
T - 100 + 10 . 'GP ; 

dabei ist GP der Mittelwert und sGP die Standardab­
weichung der Gesamtpunktzahlen aller Testteilneh­
mer. Der Mittelwert und die Standardabweichung 
werden auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. 
Der Testwert wird auf eine ganze Zahl gerundet. 

1.2 Im Fall des § 43 Abs. 3 wird dem Teilnehmer als Test­
ergebnis ein auf eine Stelle nach dem Komma be­
stimmter Vom-Hundert-Satz zugelost. Der Vom-Hun­
dert-Satz bezeichnet den Anteil der Testteilnehmer 
mit gleich gutem oder schlechterem Testergebnis. Auf 
der Grundlage dieses Vom-Hundert-Satzes wird im 
Vergabeverfahren für ihn entsprechend der Häufig­
keitsverteilung der Testwerte derjenigen Bewerber, 
die mit gleicher Durchschnittsnote für denselben Stu­
diengang auf derselben Rangliste am Verfahren zu be­
teiligen sind, ein Wert errechnet, der als Testwert (T) 
nach Nummer 1.1 gilt. Dabei werden zunächst der Mit­
telwert und die Standardabweichung der Testwerte 
der Bewerber der betreffenden Notengruppen auf eine 
Stelle nach dem Komma gerundet; Nummer 1.1 Satz 

11 gilt entsprechend. Umfaßt die Notengruppe weniger 
als 50 zu berücksichtigende Bewerber, werden benach­
barte Notengruppen so lange in die Berechnung einbe­
zogen, bis mindestens 50 Bewerber erreicht sind. 
Der Testwert ist der Wert, für den der zugeloste Vom­
Hundert-Satz gleich dem entsprechenden Häufig­
keitsanteil der Normalverteilung ist, die den Mittel­
wert und die Standardabweichung hat, wie sie nach 
den Sätzen 4 und 5 bestimmt sind. 

2. Standardisierung von Testwerten und Durchschnitts­
noten 
Für jeden Bewerber werden der nach Nummer 1 er­
mittelte Testwert (T) in einen standardisierten Test­
wert (ST) und die Durchschnittsnote (N) in eine stan­
dardisierte Durchschnittsnote (SN) umgerechnet, die 
Umrechnung erfolgt nach den Formeln: 

T-T 
ST - 100 + 10 . ----r-

N-N 
SN - 100 + 10 . "N; 

dabei ist T bzw. N der Mittelwert und srr bzw. SN die 
Standardabweichung der Testwerte bzw. der Durch­
schnittsnoten aller Bewerber in dem Vergabeverfah­
ren, die für den Studiengang auf einer Rangliste ge­
führt werden, für die das Testergebnis auswahlerheb­
lich ist. Soweit nach § 24 Abs. 5 Landesquoten gebildet 
werden, erfolgt die Standardisierung getrennt nach 
den Ranglisten der einzelnen Länder. Bei der Berech­
nung von Mittelwert und Standardabweichung für die 
Bestimmung des standardisierten Testwerts und der 
standardisierten Durchschnittsnote findet Nummer 1.1 
Satz 11 Anwendung. Der standardisierte Testwert und 
die standardisierte Durchschnittsnote werden auf eine 
ganze Zahl gerundet. 

Anlage 6 

Kreiszuordnungsmatrix gemäß § 48 Abs. 5 

In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und 
jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten 
der staatlichen Fachhochschulen und Universitäten - Ge­
samthochschulen - des Landes als Länge der Luftlinie 
zwischen Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km) 
jeweils auf 10 km gerundet, angegeben. 

Ist ein Studienort im Kreis/in der kreisfreien Stadt oder 
in einem hieran angrenzenden Kreis/einer hieran an­
grenzenden kreisfreien Stadt gelegen, so ist als Entfer­
nung 0 angegeben; dies gilt auch für außerhalb der Lan­
desgrenzen gelegene Kreise und kreisfreie Städte. 

Nächstgelegener Studienort zur Hauptwohnung eines 
Bewerbers ist demnach der Studienort mit der geringsten 
Entfernung vom Kreis der Hauptwohnung des Bewerbers, 
an dem der vom Bewerber gewählte Studiengang geführt 
wird. 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
und die Vergabe von Studienplätzen 

an Studienanfänger 
für das Sommersemester 1992 

Vom 16. März 1992 

Aufgrund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Zulassung 
zum Hochschulstudium in Nordrhein~Westfalen (Hoch­
schulzulassungsgesetz NW - HZG NW) vom 11. März 1986 
(GV. NW. S. 218) wird verordnet: 

Artikel I 

Die Anlage 1 zu der Verordnung über die Festsetzung 
von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
an Studienanfänger für das Sommersemester 1992 vom 
27. November 1991 (GV. NW. S. 520) wird wie folgt geändert: 

1. Die für den Studiengang Medizin an der Universität 
Münster ausgebrachte Zahl 162 wird durch die Zahl 154 
ersetzt. 

2. Die für den Studiengang Zahnmedizin an der Universi­
tät Münster ausgebrachte Zahl 56 wird durch die Zahl 64 
ersetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom l. Dezember 
1991 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. März 1992 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 

- GV. NW. 1992 s. 121. 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
und die Vergabe von Studienplätzen 

in höheren Fachsemestern an den Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zum Sommersemester 1992 
Vom 16. März 1992 

Aufgrund des § 4, des § 6 Abs. 2 und des § 7 Nr. 2 
des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium 
in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz 
NW - HZG NW) vom 11. März 1986 (GV. NW. S. 218) wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Anlage zu der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in 
höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen zum Sommersemester 1992 vom 
31.Januar 1992 (GV. NW. S. 51), wird wie folgt geändert: 

1. In der Spalte "Universität Münster"werden für den vor­
klinischen Teil des Studiengangs Medizin ersetzt 
a) die für das 3. Fachsemester ausgebrachte Zahl 155 

durch die Zahl 148, 
b) die für das 4. Fachsemester ausgebrachte Zahl 152 

durch die Zahl 153. 

2. In der Spalte "Universität Münster"werden für den Stu­
diengang Zahnmedizin ersetzt 
a) die für das 2., 4., 6., 8. und 10. Fachsemester ausge­

brachte Zahl 57 durch die Zahl 65, 
b) die für das 3., 5., 7. und 9. Fachsemester ausgebrachte 

Zahl 56 durch die Zahl 64. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1992 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. März 1992 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 

- GV. NW. 1992 S. 121. 
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